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Produktiibersicht zur Photovoltaikversicherung

Wir méchten Sie mit dieser Produktibersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
lauterungen zeigen lhnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaRgeblich fir den
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen — ABE 2011 — und
Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen konnen.

Welchen Schutz bietet die Photovoltaikversicherung?

Bei dem angebotenen Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Elektronikversicherung.
Die Photovoltaikversicherung ermdglicht es Ihnen, lhre Photovoltaikanlage in einer Pauschalsumme abzusichern.

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Betriebsunterbrechung) infolge eines versicherten Sachschadens sind nur versichert,
sofern dies besonders vereinbart ist. Die Entschadigung betragt 2,50 EUR je kWp/Tag.

Versicherungsschutz besteht

e bei unvorhergesehen eintretender Beschadigung oder Zerstérung durch
- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlassigkeit
- Uberspannung, Induktion, Kurzschluss
- Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion
- Wasser, Feuchtigkeit, Uberschwemmung
- Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus, hohere Gewalt
- Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler
e Bei Abhandenkommen durch
- Diebstahl, Einbruchdiebstahl
- Raub
- Plinderung

Versicherte Kosten
Die nachfolgenden Kostenpositionen sind bis jeweils 15.000 EUR je Schadenfall und Position mitversichert:
— Aufrdumungs-, Dekontamination- und Entsorgungskosten
— Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir Erdreich
— Bewegungs- und Schutzkosten
— Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Geristgestellung, Bergungsarbeiten,
Bereitstellung eines Provisoriums; Luftfracht

Versicherungssumme, Versicherungswert, Entschidigungsberechnung

- Teilschaden:
Entschadigt werden alle fiir die Wiederherstellung des friiheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzliglich des
Wertes des Altmaterials zuzliglich die fur die Wiederherstellung der beschadigten Sache notwendigen Kosten (z. B. Ersatzteile, Repara-
turstoffe, Lohnkosten, Transport- und Verpackungskosten).

— Totalschaden:
Entschadigt wird der Neuwert abzliglich des Wertes des Altmaterials. Erfolgt keine Wiederherstellung/Wiederbeschaffung oder sind keine
serienmalig hergestellten Ersatzteile mehr zu beziehen, so ist die Entschadigungsleistung auf den Zeitwert beschréankt.

Ersetzt wird der entstandene Sachschaden. Photovoltaikanlagen auf/an Ein-/Zweifamilienhdusern sind ohne Nennung einer Versicherungs-
summe versichert. Bei Photovoltaikanlagen auf/an sonstigen Gebauden soll die vereinbarte Versicherungssumme dem Wert der versicherten
Sachen (Versicherungswert) entsprechen. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Versicherungswert ist der
jeweils gultige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuziiglich Kosten fiir Verpackung, Fracht, Zélle und Montage.
Dies gilt auch bei gebraucht gekauften Sachen.

Selbstbehalt bei Schiden an Sachen und Betriebsunterbrechung
Die standardgemaRe Selbstbeteiligung je Schadenfall an Sachen betragt 100 EUR. Hiervon abweichende Vereinbarungen entnehmen Sie
bitte dem diesen Produkt zugrunde liegenden Antrag. Bei Betriebsunterbrechungsschaden gilt kein Selbstbehalt vereinbart.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhingig von dem von Ihnen gewihlten Versicherungsschutz. Die Héhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber
die jeweiligen Beitragsfalligkeiten und die Beitragszeitraume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen.
Zahlen Sie bitte lhre Beitrage plinktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.
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Was ist nicht versichert?

Wir kénnen nicht alle denkbaren Falle versichern. Der Beitrag fir Ihre Versicherung ware ansonsten unangemessen hoch. Deshalb haben
wir einige Falle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind insbesondere

e Schaden, wenn die versicherte Gefahr nicht von auRen auf das auszutauschende Bauteil eingewirkt hat (sog. , Innerer Betriebsschaden”);
e Schdden durch betriebsbedingte Abnutzung oder Alterung.

Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend. Ndhere Einzelheiten und eine vollstindige Aufzidhlung der Ausschlussgriinde finden
Sie jeweils im Anschluss an die Beschreibung der versicherten Gefahren (Abschnitt A §2 ABE 2011). Dariiber hinaus finden
Sie eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in Abschnitt A §1 ABE 2011.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Samtliche im Antrag und in weiteren Schriftstiicken gestellten Fragen miissen Sie vollstandig und wahrheitsgemal beantworten. Diese
Angaben konnen maRgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Méchten Sie mehr zu
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 ABE 2011 nach.

Was ist wihrend der Laufzeit des Vertrages zu beriicksichtigen?

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 ABE 2011.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln, wie zum Beispiel die Obliegenheiten gemal Abschnitt B § 8 ABE 2011.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Mdglichkeit fiir die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverziiglich an. Es genligt
zunachst die miindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schaden durch strafbare
Handlungen (Diebstahl, Raub, vorsatzliche Sachbeschadigung etc.) sowie Schaden durch Brand und Explosion unverziiglich der zustandigen
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Gegenstdande anzuzeigen. Weitere Erlauterungen lesen Sie
bitte in Abschnitt B § 8 Ziffer 2 ABE 2011 nach.

Welche Folgen kéonnen sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragsstellung, wahrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. lhre
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fiir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung konnen Sie Ihren Versicherungsschutz
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umstanden konnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I16sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt B § 8 und § 9 ABE 2011.

Fiir welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie konnen Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird fir die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrage von mindestens einjahriger Dauer
verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem
Vertragspartner eine Kiindigung in Textform zugegangen ist.

Betrédgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so kénnen Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kiindigen.

Dariiber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spétestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 14 ABE 2011 nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermogensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berit Sie gerne!
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Abschnitt A - Besonderer Teil fiir die Elektronikversicherung

Verzeichnis der Paragraphen

§1
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§9
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8§11

§1
1

§2
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Versicherte und nicht versicherte Sachen

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schéaden
Versicherte Interessen

Versicherungsort

Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung
Versicherte und nicht versicherte Kosten

Umfang der Entschadigung

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Sachverstandigenverfahren

Wiederherbeigeschaffte Sachen

Wechsel der versicherten Sachen

Versicherte und nicht versicherte Sachen
Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Gera-
te, sobald sie betriebsfertig sind.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen nach beendetem Probe-
betrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder
sich in Betrieb befindet. Eine spatere Unterbrechung der
Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz
nicht. Dies gilt auch wéhrend einer De- oder Remontage
sowie wahrend eines Transportes der Sache innerhalb des
Versicherungsortes.

Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) Wechseldatentrager;

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und
Arbeitsmittel;

c) Werkzeuge aller Art;

d) sonstige Teile, die wéhrend der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemall mehrfach ausge-
wechselt werden missen.

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schiaden

Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung flir unvorhergesehen
eintretende Beschadigungen oder Zerstdrungen von versi-
cherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl,
Raub oder Pliinderung.

Unvorhergesehen sind Schédden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Reprasentanten weder rechtzeitig vorherge-
sehen haben noch mit dem fiir die im Betrieb ausgeiibte
Tatigkeit erforderlichen Fachwissen hétten vorhersehen
konnen, wobei nur grobe Fahrldssigkeit schadet und diese
den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis
zu kiirzen.

Insbesondere wird Entschadigung geleistet fiir Sachscha-
den durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
b) Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;
c) Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung;

d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung

sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glihen oder Im-
plosion;

e) Wasser, Feuchtigkeit;
f)  Sturm, Frost, Eisgang, oder Uberschwemmung.
Elektronische Bauelemente

Entschadigung fiir elektronische Bauelemente (Bauteile) der
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte
Gefahr nachweislich von aullen auf eine Austauscheinheit (im
Reparaturfall Gblicherweise auszutauschende Einheit) oder
auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist die-
ser Beweis nicht zu erbringen, so genlgt die iberwiegende
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer
versicherten Gefahr von auflen zurtickzufiihren ist.

Fur Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschadigung geleistet.

Rohren und Zwischenbildtrager

Sofern nicht anders vereinbart, leistet der Versicherer Ent-
schadigung fir Rohren und Zwischenbildtrager nur bei
Schaden durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

b) Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus;
c) Leitungswasser.

Nr. 4 bleibt unberiihrt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu
entnehmen.

Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet ohne Ricksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschadigung fiir Schaden

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen
Reprasentanten;

b) durch Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, Birgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand;

¢) durch Innere Unruhen;

d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive
Substanzen;

e) durch Erdbeben;

f) durch Méngel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer
oder seinen Reprdsentanten bekannt sein mussten;
wobei nur grobe Fahrlassigkeit schadet und diese den
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhiltnis
zu kirzen;

g) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; fiir Folgeschaden



an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschadi-
gung geleistet. Nr. 2 bleibt unberihrt;

h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedurftigkeit
dem Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten
bekannt sein musste; wobei nur grobe Fahrldssigkeit
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Der Versicherer
leistet jedoch Entschadigung, wenn der Schaden nicht
durch die Reparaturbeddrftigkeit verursacht wurde
oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zu-
stimmung des Versicherers wenigstens behelfsmaRig
repariert war;

i) soweit fir sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder
Handler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag
einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der
Versicherer zunachst Entschadigung. Ergibt sich nach
Zahlung der Entschadigung, dass ein Dritter flr den
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies,
so behalt der Versicherungsnehmer zunachst die bereits
gezahlte Entschadigung.

§ 86 VWG - Ubergang von Ersatzanspriichen — gilt fiir
diese Falle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des
Versicherers auRergerichtlich und erforderlichenfalls
gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschadigung ist zurlickzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer
Schadenersatz leistet.

Gefahrendefinitionen
Im Sinne dieser Bedingungen gilt:
a) Raub

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer
Gewalt angewendet oder angedroht wird, um dessen
Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen
auszuschalten.

Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen
gleich, die voriibergehend die Obhut Uber die versi-
cherten Sachen austiben;

b) Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor,
wenn jemand in einen Raum eines Gebaudes einbricht,
einsteigt oder mittels

aa) richtiger Schlussel, die er durch Einbruchdiebstahl
oder durch Raub an sich gebracht hatte;

bb) falscher Schlissel oder
cc) anderer Werkzeuge eindringt;
¢) Brand, Blitzschlag, Explosion

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemalen Herd entstanden ist oder ihn verlassen
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten
vermag;

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines
Blitzes auf Sachen;

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben
von Gasen oder Dampfen beruhende, plétzlich
verlaufende KraftdaufRerung;

d) Leitungswasser

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungs-
rohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversor-
gung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,
Klima-, Warmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen be-
stimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, Ole, Kiihl- und
Kaltemittel aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
gleich.

§3

Versicherte Interessen
Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentiimer, so ist auch
das Interesse des Eigentlimers versichert. Die Bestimmun-
gen zu versicherten Schaden und Gefahren bleiben unbe-
rihrt.

Bei Sicherungsiibereignung gilt dies auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der
Versicherung Gbertragt.

Im Ubrigen gilt fiir die VerduRerung der versicherten Sache:
a) Rechtsverhdltnisse nach Eigentumsiibergang

aa) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer verauflert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigen-
tumsiibergangs an dessen Stelle der Erwerber in
die wahrend der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhdltnis sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

bb) Der VerauRerer und der Erwerber haften fiir den
Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Er-
werbers laufende Versicherungsperiode entfillt, als
Gesamtschuldner.

cc) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

b) Kiindigungsrechte

aa) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das
Versicherungsverhéltnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kiindigen. Dieses Kiindi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der
VerduRerung ausgelibt wird.

bb) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsver-
haltnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu
kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versi-
cherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
Kenntnis, ausgelibt wird.

cc) Im Falle der Kiindigung nach aa) und bb) haftet
der VerdulRerer allein fiir die Zahlung des Beitrages.

c) Anzeigepflichten

aa) Die VerauBerung ist dem Versicherer vom VerauRe-
rer oder Erwerber unverziiglich in Textform anzu-
zeigen.

bb) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall spater als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige hatte zugehen
miussen, und der Versicherer nachweist, dass er
den mit dem VerauRerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

cc) Abweichend von bb) ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die VerauBerung zu
dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die An-
zeige hatte zugehen missen, oder wenn zur Zeit
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fur
die Kiindigung des Versicherers abgelaufen war
und er nicht gekiindigt hat.

Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Kaufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschadigung
fur Schaden, fiir die der Versicherungsnehmer als Lieferant
(Hersteller oder Handler) gegeniiber dem Kaufer einzutre-
ten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabre-
den einzutreten hatte.

Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als
Mieter, Pachter, Entleiher oder Verwahrer ibergeben, so ist
auch das Interesse dieses Dritten versichert.



§4

Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die
er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten Uberlasst
(Nr. 4), selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine
Entschadigung fir Schaden, fir die bei Fremdbezug tib-
licherweise der Lieferant (Hersteller oder Handler) einzu-
treten hatte.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung fiir
fremde Rechnung.

Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Betriebsgrundstiicke.

§5

§6

Versicherungswert, Versicherungssumme, Unter-
versicherung

Versicherungswert
Versicherungswert ist der Neuwert.

a) Neuwert ist der jeweils gliltige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuziiglich der Bezugskosten
(z. B. Kosten fiir Verpackung, Fracht, Zélle, Montage).

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
fihrt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuziiglich der Bezugskosten malRgebend; dieser
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung fir ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhéhen.

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt
an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im
Neuzustand zuziiglich der Bezugskosten; dieser Betrag
ist entsprechend der Preisentwicklung fiir vergleichbare
Sachen zu vermindern oder zu erhéhen.

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten
mafgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache
in der vorliegenden gleichen Art und Giite (z. B. Kon-
struktion, Abmessung, Leistung) zuziiglich der Han-
delsspanne und der Bezugskosten wiederherzustellen.
Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu
vermindern oder zu erhéhen.

Rabatte und Preiszugestandnisse bleiben fiir den Versi-
cherungswert unberticksichtigt.

c) Istder Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag fiir jede versicherte Sache
genannte Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Ver-
sicherungssumme fiir die versicherte Sache wéhrend der
Dauer des Versicherungsverhaltnisses dem jeweils giiltigen
Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werter-
hohende Anderungen vorgenommen werden.

Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so
besteht Unterversicherung.

Versicherte und nicht versicherte Kosten

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umsténden nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens fiir geboten halten durfte oder die
er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschddigung
furr versicherte Sachen betragen zusammen hochstens
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung
des Versicherers entstanden sind.

c) Nichtversichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im offentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn
diese Leistungen im offentlichen Interesse erbracht
werden.

d) Der Versicherer hat den fiir die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers
vorzuschieRen.

Kosten fiir die Wiederherstellung von Daten

a) Versichert sind Kosten fiir die Wiederherstellung von
Daten des Betriebssystems, welche fiir die Grundfunk-
tion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der
Verlust, die Veranderung oder die Nichtverfligbarkeit
der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens an dem Datentrager eingetreten ist, auf dem
diese Daten gespeichert waren.

b) Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert.

c) DerErsatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung
fur versicherte Sachen betragen zusammen hochstens
die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

Zusatzliche Kosten

Sofern vereinbart, sind tber die Wiederherstellungskosten
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Hohe der
jeweils hierfiir vereinbarten Versicherungssumme auf erstes
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssum-
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschadigung
geleistet wird.

a) Aufrdumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer
infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich
innerhalb des Versicherungsortes befinden

— aufzurdumen und nétigenfalls zu dekontami-
nieren;

— zuvernichten oder in die nachstgelegene geeig-
nete Abfallentsorgungsanlage zu transportieren
und dort zu beseitigen.

bb

N

Nicht versichert sind jedoch Kosten fiir die De-
kontamination und Entsorgung von Erdreich oder
Gewassern, Kosten fir die Beseitigung von Beein-
trachtigungen des Grundwassers oder der Natur
sowie von Emissionen in der Luft.

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des
Versicherungsnehmers aufgrund der Einlieferer-
haftung.

cc) Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der
Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir Erdreich

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grun-
de nach versicherten Schaden aufgrund behérdli-
cher Anordnungen aufwenden muss, um

— Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen
und nétigenfalls zu dekontaminieren oder aus-
zutauschen;

— den Aushub zu vernichten oder in die nachst-
gelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu
transportieren und dort abzulagern;

— insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor
Eintritt des Schadens wiederherzustellen.

bb) Die Aufwendungen gemaR aa) sind nur versichert,
sofern die behérdlichen Anordnungen

— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlas-
sen wurden;
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— eine Kontamination betreffen, die nachweislich
infolge dieses Schadens entstanden ist;

— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des
Schadens ergangen sind und dem Versicherer
ohne Riicksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb
von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet
wurden.

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende
Kontamination des Erdreiches erhoht, so sind nur
die Aufwendungen versichert, die den fiir eine
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag Uibersteigen, und zwar ohne
Riicksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne
den Schaden aufgewendet worden ware.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden néti-
genfalls durch Sachverstandige festgestellt.

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behordlicher
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschlieBlich
der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

ee) Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der
Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

c) Bewegungs- und Schutzkosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge
eines dem Grund nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache ande-
re Sachen bewegt, verandert oder geschiitzt werden
mussen, insbesondere Aufwendungen fiir De- und Re-
montage, fir Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau
von Gebaudeteilen oder fiir das Erweitern von Offnun-
gen.

d) Luftfrachtkosten

Dies sind Mehrkosten fir Luftfracht, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Schadens zum Zwecke der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache auf-
wendet.

e) Bergungskosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, um versicherte Sachen, deren Teile oder Res-
te, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden
zu bergen.

f) Kosten fir Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten,
Gertistgestellung

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss.

Umfang der Entschidigung
Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalscha-
den unterschieden.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs-
kosten zuziiglich des Wertes des Altmaterials nicht hoher
sind als der Neuwert der versicherten Sache.

Sind die Wiederherstellungskosten héher, so liegt ein Total-
schaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen
Abzug insbesondere fiir Alter, Abnutzung und technischen
Zustand.

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen be-
zeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche
Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehoéren.

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
fuihrt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese
eigenstandig verwendet werden konnen.
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Teilschaden

Entschadigt werden alle fiir die Wiederherstellung des frii-
heren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwen-
dungen abziiglich des Wertes des Altmaterials.

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbeson-
dere

aa) Kosten fir Ersatzteile und Reparaturstoffe;

bb) Lohnkosten und lohnabhédngige Kosten, auch
Ubertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner
Mehrkosten durch tarifliche Zuschlage fir Uber-
stunden sowie fiir Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeiten;

cc) De- und Remontagekosten;

dd) Transportkosten einschlieRlich Mehrkosten fir
Expressfrachten;

ee) Kosten fir die Wiederherstellung des Betriebs-
systems, welches fir die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig ist;

ff) Kosten fiir das Aufraumen und das Dekontami-
nieren der versicherten Sache oder deren Teile
sowie Kosten fiur das Vernichten von Teilen der
Sache, ferner Kosten fiir den Abtransport von
Teilen in die ndchstgelegene geeignete Abfallent-
sorgungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der
Einliefererhaftung.

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Hohe
der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und
Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
teln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die
wahrend der Lebensdauer der versicherten Sache erfah-
rungsgemal mehrfach ausgewechselt werden mussen,
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicher-
ten Sache zerstort oder beschadigt werden.

c) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir

aa) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaRnah-
men, die auch unabhédngig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen waren;

bb) Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesse-
rungen, die Uber die Wiederherstellung hinaus-
gehen;

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie,
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in
fremder Regie entstanden waren;

dd

~

entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;

ee) Mehrkosten durch behelfsmaRige oder vorlaufige
Wiederherstellung;

ff) Kosten fiir Arbeiten, die zwar fiir die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgefiihrt werden;

gg) Vermogensschaden.
Totalschaden

Entschadigt wird der Neuwert abzliglich des Wertes des
Altmaterials.

Entschadigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschadigungsleis-
tung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles begrenzt, wenn

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbe-
schaffung (Totalschaden) unterbleibt oder

b) fur die versicherte Sache serienmalig hergestellte Er-
satzteile nicht mehr zu beziehen sind.

Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den
Teil der Entschddigung, der den Zeitwert lbersteigt, nur,
soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschadigung zur Wiederherstellung der beschadigten



§8

oder Wiederbeschaffung der zerstérten oder abhanden
gekommenen Sachen verwenden wird.

Zuséatzliche Kosten

Zusatzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Scha-
dens Uber die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewen-
det werden missen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der
hierfiir vereinbarten Versicherungssummen.

Grenze der Entschdadigung

Grenze der Entschadigung ist der auf die betroffene Sache
entfallende Teil der Versicherungssumme.

Entschadigungsberechnung bei Unterversicherung

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach Nr. 1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhdlt, wie die Versicherungssumme
zu dem Versicherungswert. Dies gilt nicht fiir Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko.

Entschadigungsberechnung bei grober Fahrlassigkeit

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Reprasentan-
ten den Schaden grob fahrlassig herbeigefiihrt, wird die
Entschddigung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhaltnis gekiirzt.

Selbstbehalt

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt.

Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen.

Entstehen die mehreren Schaden jedoch an derselben
Sache und besteht auRerdem ein Ursachenzusammen-
hang zwischen diesen Schéden, so wird der Selbstbehalt
nur einmal abgezogen.

Zahlung und Verzinsung der Entschidigung
Falligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung wird féllig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegeniiber dem Versicherer den Nachweis ge-
fihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung sichergestellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom Ver-
sicherer nach 1 b) geleisteten Entschddigung verpflichtet,
wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird —ab
Falligkeit zu verzinsen;

b) der liber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschdadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen gegeniiber dem Versicherer nachgewiesen
hat;

c) der Zinssatz betragt 4 Prozent p. a.;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.
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Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemalt Nr. 1, 3 a) und 3 b)
ist der Zeitraum nicht zu berticksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschadi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft.

Abtretung des Entschddigungsanspruches

Der Entschadigungsanspruch kann vor Falligkeit nur mit
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-
stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

Sachverstandigenverfahren
Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schadens in einem Sachver-
standigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverstandigenverfahren konnen Versicherer
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstandigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das fiir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbindung
steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder
Geschaftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in ei-
nem ahnlichen Verhaltnis steht.

¢) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend fiir die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverstandigen. Einigen sich die Sachverstandigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht
ernannt.

Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der
Technik frihestens erkennbar war;

b) den Umfang der Beschadigung und der Zerstoérung,
insbesondere

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
storten und beschadigten versicherten Sachen mit
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;
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bb) die fir die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforder-
lichen Kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen
Sachen;

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige Ubermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverstandigen voneinander ab, so tbergibt der Versi-
cherer sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet
iber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Gren-
zen und Ubermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obman-
nes sind fir die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entscha-
digung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen kdnnen
oder wollen oder sie verzogern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede
Partei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des
Obmannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht beriihrt.

Wiederherbeigeschaffte Sachen
Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis-
erlangung dem Versicherer unverziiglich in Textform anzu-
zeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Ent-
schadigung fiir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt
er den Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung
stellt. Andernfalls ist eine flir diese Sache gewahrte Zahlung
zurlickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurtickerlangt, nachdem fir

diese Sache eine Entschadigung in voller Héhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschadigung zurilickzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfligung
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuiiben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir
diese Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemaR geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschadigung zurtickzahlen.
Erklart er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer &ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlos ab-
zliglich der Verkaufskosten erhalt der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
maRen Entschadigung entspricht.

4 Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemaRe Entscha-
digung in Hohe der Wiederherstellungskosten auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fallen
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

Dem Besitz einer zurilickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Maglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriicker-
langte Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Ver-
sicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte
zu Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zuste-
hen.

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen

Erhalt der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleich-
bare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
rungsnehmers hierfiir vorlaufige Deckung.

Die vorlaufige Deckung endet
a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages tber vorlaufige Deckung
mit gleichartigem Versicherungsschutz oder

¢) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

spatestens jedoch nach drei Monaten.
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§1

FK 106-B 1016

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages F

Beitrag, Versicherungsperiode

Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages, Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Gefahrerhohung

Uberversicherung

Mehrere Versicherer

Versicherung fiir fremde Rechnung

Ubergang von Ersatzanspriichen

Kiindigung nach dem Versicherungsfall

Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftenanderungen
Vollmacht des Versicherungsvertreters
Verjahrung

Zustandiges Gericht

Anzuwendendes Recht

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemafRe und vollstandige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefah-
rumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die fiir dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserkldarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schlieRt der Versicherer die
Gefahrabsicherung flir den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
dieser Mitteilung der Vertragsanderung hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kindi-
gungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrléssig verletzt.
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Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstdnde zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder fiir den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

¢) Kindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer
hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstanden zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a)), zum Rucktritt (siehe b)) und zur Kiindigung (siehe
¢)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer
den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fur die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a)), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kiindigung (siehe Nr. 2 c))
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen und dabei die Umstédnde angeben, auf die er
seine Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich
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weitere Umstdnde innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung
der Anzeigepflicht und der Umstéande Kenntnis erlangt, die
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a)), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kiindigung (siehe Nr. 2 c))
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berlcksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder
grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsdnderung (siehe
Nr. 2 a)), zum Riicktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kiindigung
(siehe Nr. 2 c)) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach
Vertragsschluss, dies gilt nicht fiir Versicherungsfélle, die
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belduft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und
Ende des Vertrages

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen Uber die Folgen verspéteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

Dauer

Der Vertrag ist fur den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung
zugegangen ist. Die Kiindigung ist in Textform zu erklaren.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen und ist in Textform zu erklaren.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

Wegfall des versicherten Interesses

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

Beitrag, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Beitrdge entweder durch lau-
fende Zahlungen monatlich, viertel-, halbjéhrlich, jahrlich oder als
Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

Entsprechend der Vereinbarung lber laufende Zahlungen umfasst
die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes
Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versicherungs-
periode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch hochstens ein Jahr.
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Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen
verspateter Zahlung oder Nichtzahlung

Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Die erste oder einmalige Beitrag ist — unabhdngig von dem
Bestehen eines Widerrufrechts — unverziiglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verziiglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab,
ist der erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Folgen verspéteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst-
oder Einmalbeitrages

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach
Nr. 1T maRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann
der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

Der Riicktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 malRgebenden Félligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fir einen vor Zahlung
des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffal-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Folgebeitrag
Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei
nichtrechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab
Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherer je Vertrag die riickstandigen Betrage des Beitra-
ges, der Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert
und auflerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit
und Kiindigungsrecht — aufgrund der nicht fristgerech-
ten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der
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Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung aus-
driicklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(siehe Nr. 3 b)) bleibt unberthrt.

Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fiir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Beitrdge trotz wiederholtem Einziehungsver-
such nicht eingezogen werden konnen, ist der Versicherer
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kin-
digen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
henden Beitrdge und zukiinftigen Beitrdage selbst zu tber-
mitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebuhren fir
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kdnnen dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fiir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen kénnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebihr bei Widerruf, Rucktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung tiber das Widerrufsrecht, tiber die Rechtsfol-
gen des Widerrufes und den zu zahlenden Betrag hin-
gewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusétzlich die fiir das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrage zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
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der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Ricktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschaftsgebtihr zu.

c) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschaftsgebiihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis er-
langt.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten
einzuhalten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegeniiber dem Versicherer zu erfiillen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt hat.

Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Moglichkeit fiir die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich — ge-
gebenenfalls auch mindlich oder telefonisch - an-
zuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung - gegebenenfalls auch miind-
lich oder telefonisch — einzuholen, wenn die Um-
stande dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fiir ihn zumutbar, zu
befolgen; erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemaRem Ermessen zu handeln;

ee) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverziiglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;
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b)

gg) das Schadenbild so lange unverdndert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind; sind Veranderungen unumganglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren
(z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sachen
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer
aufzubewahren;

hh) soweit moglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Textform — zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung tiber
Ursache und Hohe des Schadens und (iber den
Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemal Nr. 2 a) ebenfalls zu erfiillen, soweit ihm
dies nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstén-
den maoglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a)

b)

9)

Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vom Ver-
sicherungsnehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers urséachlich ist.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann
vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Gefahrerhohung

Begriff der Gefahrerhohung

a)

b)

)

Eine Gefahrerh6hung liegt vor, wenn nach Abgabe
der Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die
tatsachlich vorhandenen Umstéande so verandert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine
VergrofRerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

Eine Gefahrerhéhung kann insbesondere — aber nicht
nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand andert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

Eine Gefahrerhéhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den
Umstanden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a)

b)

Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhéhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

Erkennt der Versicherungsnehmer nachtréglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhohung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.
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Eine Gefahrerh6hung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziig-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a)

b)

Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den Fal-
len nach Nr. 2 b) und Nr. 2 ¢) bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen.

Vertragsanderung

Statt der Kindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Ge-
schéftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Beitrag
verlangen oder die Absicherung der erhohten Gefahr
ausschlieRen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erléschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der
Gefahrerhohung ausgelibt werden oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhéhung bestan-
den hat.

4
5
a)
b)
9
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Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

Tritt nach einer Gefahrerhohung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a) vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrldssig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Nach einer Gefahrerhohung nach Nr. 2 b) und c) ist der
Versicherer flr einen Versicherungsfall, der spater als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein miis-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine
Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlassig verletzt, so
gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefah-
rerhohung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige
hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhohung nicht urséchlich fiir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfal-
les die Frist fiir die Kiindigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war
oder
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cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Bei-
trag verlangt.

Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur
Beseitigung der Uberversicherung die Versicherungssum-
me mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang
des Herabsetzungsverlangens, ist fir die Hohe des Beitra-
ges der Betrag malRgebend, den der Versicherer berechnet
haben wiirde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem
neuen Inhalt geschlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstén-
den Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In der Mitteilung
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme
anzugeben.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht Verletzt der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vor-
satzlich oder grob fahrlassig, so ist der Versicherer unter den
in Abschnitt B § 1 Nr. 2 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Ver-
sicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.

Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und lbersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder Ubersteigt aus anderen Griinden die Summe der
Entschdadigungen, die von jedem Versicherer ohne
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen waren,
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzukommen
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrage
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsvertrdgen Entschddigung
fir denselben Schaden, so erméaRigt sich der Anspruch
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die
Entschadigung aus allen Vertragen insgesamt nicht ho-
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Beitrage errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden ware.
Bei Vereinbarung von Entschdadigungsgrenzen erma-
Rigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Vertrdgen insgesamt keine hohere Entschdadigung zu
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

1

- 17 -

§12

§13

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden
Umstanden Kenntnis erlangt.

Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der spater geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme
unter verhaltnismaBiger Minderung des Beitrages auf
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die friihere
Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erkla-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass
nach Abschluss der mehreren Versicherungsvertrage
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsvertrage gleichzeitig oder
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhaltnis-
maRige Herabsetzung der Versicherungssummen und
der Beitrdge verlangen.

Versicherung fiir fremde Rechnung
Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schlielen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind
bei der Versicherung fiir fremde Rechnung auch die
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu beriick-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich
der Versicherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhal-
ten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen
lassen, wenn der Versicherte Reprasentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht dariiber informiert hat.

Ubergang von Ersatzanspriichen
Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versiche-
rer Uber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der
Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit
der er bei Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft
lebt, kann der Ubergang nicht geltend gemacht werden,



es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsatzlich ver-
ursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrléssigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kirrzen; die Beweislast fur das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ 14 Kiindigung nach dem Versicherungsfall
1 Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die
Kindigung ist in Textform zu erklaren. Die Kindigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen iber die Entschadigung zuléssig.

2 Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhaltnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem spateren
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kiindigen.

3 Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Gber Tatsachen, die
fir den Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung
sind, tauscht oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskréf-
tiges Strafurteil ggen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

§ 16 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendande-
rungen

1 Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
fuir den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhiltnis betreffen und die unmit-
telbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachtragen als zustandig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen tiber den Zugang
von Erklarungen und Anzeigen bleiben unberthrt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, gentigt fiir eine
Willenserkldarung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
iber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensdnderung. Die Erkldarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1 Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlie8lich
dessen Beendigung

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

2 Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrdge dem Versicherungsnehmer zu tibermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ 18 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch be-
grindenden Umstédnden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zéhlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 19 Zustandiges Gericht
1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschlieRlich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wohnlichen Aufenthalt hat.

§ 20 Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln zu den ABE 2011

G Aachen
Minchener

Die fiir Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Ubersicht:

Klausel-Nummer |Klausel Voraussetzung
TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss | immer bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR und sofern die Gefahr
von Terrorismusschaden Feuer mitversichert ist
TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss | immer bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR und sofern die Gefahr
von Terrorismusschaden bei Ver- | Feuer nicht mitversichert ist
tragen ohne die Gefahren Brand
und Explosion
TK1111 Rohren generell
TK 1210 Ausschluss von Schaden durch sofern Feuer ausgeschlossen ist
Brand, Blitzschlag, Explosion
TK 1211 Wiedereinschluss von Betrieb- sofern vereinbart
sunterbrechungsschaden durch
Brand, Blitzschlag, Explosion
TK 1237 Ausschluss von Schaden durch sofern Sturm und Hagel ausgeschlossen sind
Sturm und Hagel
TK 1238 Wiedereinschluss von Betriebs- sofern vereinbart
unterbrechungsschaden durch
Sturm und Hagel
TK 1266 Betriebseinfllisse generell
TK 1507 Angleichung der Beitrage und generell, wenn nicht ausdriicklich ausgeschlossen
Versicherungssummen
TK 1651 Maschinen ausldndischen generell bei auslandischen Maschinen
Fabrikates
TK 1750 Hersteller und Lieferanten generell
TK 1758 Akkumulatoren fiir Photovoltaik- | generell
anlagen
TK 1830 Sanktionsklausel generell
TK 1909 Sachverstandigenverfahren bei generell
Zusammentreffen mit einer
Feuerversicherung
TK 1956 Betriebsunterbrechung sofern Betriebsunterbrechungsversicherung vereinbart
(GroR-BU)
TK 1962 Subsididrhaftung sofern vereinbart
TK 1990 Dauernachlass sofern 5-Jahresvertrag
TK 1991 Schadenverlaufsabhangiger Bei- | sofern vereinbart und schadenfrei
tragsnachlass

FK 10-KS 0119
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Klauseln zu den ABE 2011

TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von

Terrorismusschiaden

Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen
Nr. 3) gelten Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art
im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer, religioser, eth-
nischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst
oder Schrecken in der Bevolkerung oder Teilen der Bevolke-
rung zu verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staat-
liche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sach-
schaden, Kosten und Ertragsausfallschaden durch Terrorakte
nach weiterer Mallgabe der folgenden Bestimmungen als
versichert:

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander,
in denen fiir Terrorakte eine Poollésung oder gesetzliche
Regelung Giiltigkeit hat.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schaden sowie Kosten jeder Art im
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
chemischer und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder
zur Durchfiihrung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschlielich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebaudes
oder eines Gebaudes von Dritten waren.

bb) Schdden durch Ausfall von Versorgungsleitungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshochstentschadigung begrenzt. Alle Schaden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshochstentschadigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiin-
digung durch den Versicherer kiindigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiindigung
zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch
spatestens zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres, wirksam wird.

e) Die Kiindigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-

musschiden bei Vertriagen ohne die Gefahren
Brand und Explosion

Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet
etwaiger abweichender Bestimmung (ausgenommen Nr. 3)
gelten Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im
Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer, religioser, eth-

nischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst
oder Schrecken in der Bevolkerung oder Teilen der Bevolke-
rung zu verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staat-
liche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

Abweichend von Nr. T und nur im Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sachschaden, Ko-
sten und Ertragsausfallschdden durch Terrorakte nach weiterer
MaRgabe der folgenden Bestimmungen als versichert:

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen.

Ausgenommen sind die Lander, in denen fiir Terrorakte
eine Poollosung oder gesetzliche Regelung Giiltigkeit
hat.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schdden und Kosten jeder Art im
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Schaden durch Brand, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestim-
mungsgemalen Herd entstanden ist oder ihn verlas-
sen hat, und das sich aus eigener Kraft auszubreiten
vermag. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungs-
bestreben von Gasen oder Dampfen beruhende,
plotzlich verlaufende KraftauRerung.

bb) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
chemischer und/oder biologischer Substanzen).

Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substan-
zen vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer
oder Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder
von Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken
oder zur Durchfiihrung von technischen Verfahren
gelagert oder verwendet werden (einschlieBlich
betriebsbedingter Zwischenlagerung oder Ausliefe-
rung).

Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebaudes
oder eines Gebaudes von Dritten waren.

cc) Schdaden durch Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshochstentschadigung begrenzt. Alle Schaden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshochstentschadigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird
einen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Kindigung durch den Versicherer kiindigen. Der
Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kiin-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt,
jedoch spatestens zum Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres, wirksam wird.

e) Die Kiindigung nach d) hat in Textform zu erfolgen.

TK 1111 Rohren

1
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Versicherte und nicht versicherte Schaden und Gefahren

In Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt Abschnitt A § 2
Nr. 3 ABE fiir R6hren gestrichen.

Umfang der Entschadigung

Soweit der Schaden nicht durch die Gefahren Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges
seiner Teile oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Raub,



Vandalismus und Leitungswasser verursacht wurde, wird von
den Wiederbeschaffungskosten gemal Abschnitt A § 7 ABE
ein Abzug vorgenommen. Der Abzug betragt

a) bei Rontgen-Drehanoden-, Regel- und Glattungsroh-
ren in Computertomographen: Prozentsatz = (100 x P)/
(PGXY). Der Prozentsatz betragt maximal 100 %.

Es bedeuten:

P = Anzahl (einschlieBlich Benutzung durch Vorbe-
sitzer) der bis zum Eintritt des Schadens mit der
betreffenden Rohre bereits vorgenommenen Ab-
tastvorgange (Scans) bzw. Betriebsstunden bzw.
-monate, je nachdem worauf die Gewahrleistung
des Herstellers abgestellt ist.

P = Die vom jeweiligen Hersteller fiir die betreffende
Rohre tblicherweise vereinbarte Gewdhrleistungs-
dauer (Standard-Gewadbhrleistung) in Scans bzw.
Betriebsstunden bzw. -monaten.

X = Faktor fiir die Hohe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller tiblicherweise
(Standard-Gewahrleistung) fir die betreffende
Rohre vereinbart wird:

a) volle Ersatzleistung/Gutschrift wahrend der
gesamten Gewahrleistungsdauer: Faktor 1,00

b) volle Ersatzleistung/Gutschrift fir einen be-
grenzten Teil der Gewabhrleistungsdauer und
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift fiir die tGbrige
Gewabhrleistungsdauer: Faktor 0,75

c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend
erreichter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/
-leistung wahrend der gesamten Gewahrleis-
tungsdauer: Faktor 0,50

Y = Erstattungsfaktor
a) Rontgen-Drehanodenrdhren: Faktor 2,00
b) Regel- und Glattungsrohren: Faktor 3,00

Falls es keine Standard-Gewadbhrleistung gibt, wird die in-
dividuell vereinbarte Regelung sinngemafl angewendet.

b) bei allen anderen Rohren

Bezeichnung der Rohren Verringerung der
Entschdadigung
nach
Benutzungs-  monat-
dauer von: lich um:
aa) Rontgen-/Ventilrohren 6 Monaten 5,5%

(nicht Medizintechnik)
Laserrohren (nicht Medizintechnik)

bb

~

Rontgen-Drehanodenrohren (Medi- 12 Monaten 3,0 %
zintechnik) bei Krankenhausern,
Rontgenologen oder Radiologen

Laserrohren (Medizintechnik)

Kathodenstrahlrohren (CRT) in Auf-
zeichnungseinheiten von Foto-/Licht-
satzanlagen

Thyratronrohren (Medizintechnik)

Bildaufnahmerdhren (nicht Medizin-
technik)

cc) Bildwiedergaberohren 18 Monaten 2,5%
(nicht Medizintechnik)

Hochfrequenzleistungsrohren

Rontgen-Drehanodenrohren (Medi- 24 Monaten 2,0 %
zintechnik) bei Teilréntgenologen

dd

=

Stehanodenréhren (Medizintechnik)
Speicherrohren

Fotomultiplierréhren

Ventilrohren (Medizintechnik)
Regel-/Glattungsrohren
Rontgenbildverstarkerrhren

Bildaufnahme-/Bildwiedergabe-
réhren (Medizintechnik)

Linearbeschleunigerréhren

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmaglich-
keit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten wer-
den nach Abschnitt A § 7 ABE ersetzt.

TK 1210 Ausschluss von Schiaden durch Brand; Blitz-
schlag; Explosion

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 1 d) ABE leistet der Versi-
cherer ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadi-
gung fir Schaden durch

a) Brand;
b) Blitzschlag;
c) Explosion;

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung.

TK 1211 Wiedereinschluss von Betriebsunterbrechungs-
schidden durch Brand, Blitzschlag, Explosion

1 Der Ausschluss von Schaden durch Brand, Blitzschlag, Explo-
sion nach Klausel TK 1210 bezieht sich nicht auf die Betriebs-
unterbrechung nach Klausel TK 1956.

2 Besteht oder bestand zum Zeitpunkt der Antragstellung eine
Feuerversicherung fiir die Photovoltaikanlage (Sachsubstanz),
so ist eine Beendigung oder Unterbrechung dieses Vertrages
dem Versicherer anzuzeigen.

3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten
Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrléssig, so kann der
Versicherer nach MaRgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kin-
digung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Fuhrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerho-
hung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der
Versicherer kiindigen oder leistungsfrei sein.

TK 1237 Ausschluss von Schiaden durch Sturm und
Hagel

Abweichen von Abschnitt A § 2 Nr. 1 ABE leistet der Versicherer
ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung
fir Schaden durch

a) Sturm. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von
mindestens Windstarke 8 (Windgeschwindigkeit mindestens
63 km/Stunde)

b) Hagel. Hagel ist ein Witterungsniederschlag in Form von scha-
lenférmig aufgebauten Eiskristallen.

TK 1238 Wiedereinschluss von Betriebsunterbrechungs-
schidden durch Sturm und Hagel

1 Der Ausschluss von Schaden durch Sturm und Hagel nach
Klausel TK 1237 bezieht sich nicht auf die Betriebsunterbre-
chung nach Klausel TK 1956.

2 Besteht oder bestand zum Zeitpunkt der Antragstellung eine
Sturm- und/oder Hagel-Versicherung fiir die Photovoltaikan-
lage (Sachsubstanz), so ist eine Beendigung oder Unterbre-
chung dieses Vertrages dem Versicherer anzuzeigen.

3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten
Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrlédssig, so kann der
Versicherer nach MaRgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kin-
digung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Fihrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerho-
hung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der
Versicherer kiindigen oder leistungsfrei sein.

TK 1266 Betriebseinfliisse

Der Versicherer leistet ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschadigung fiir Schaden durch korrosive Angriffe, Ab-
zehrungen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flissigkeiten,
Dampfen oder Gasen berihrten Teilen.
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TK 1507 Angleichung der Beitrige und Versicherungs-
summen

1 Beitrdge und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Lohne und Preise in der Investi-
tionsgtiter-Industrie vom Januar/Marz 1971 angegeben.

Eine Anderung dieser Lohne und Preise hat, erginzend zu
Abschnitt A § 5 Nr. 2 ABE, eine entsprechende Angleichung
der Beitrage und Versicherungssummen zur Folge, wenn
sich eine Veranderung der Beitrdge um mehr als 2 % ergibt.
Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Beitrdge und
Versicherungssummen, ist fiir die nachste Veranderung der
Prozentsatz maflgebend, um den sich die Lohne und Preise
gegeniiber dem Zeitpunkt gedndert haben, der fiir die letzte
Angleichung maRRgebend war.

2. Fur die Angleichung der Beitrdage wird zu 30 % die Preisent-
wicklung und zu 70 % die Lohnentwicklung berlicksichtigt.
Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter Be-
riicksichtigung der Preisentwicklung. Eine Angleichung der
Beitrage erfolgt nur, wenn die Versicherungssummen gleich-
zeitig angepasst werden.

Ware die Versicherungssumme hoher, wenn sie entsprechend
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen wiirde,
dann ist die Grenze der Entschadigung dieser hohere Betrag.

MaRgebend fiir die Angleichung sind die vom Statistischen
Bundesamt verdffentlichten Indizes, und zwar

a) fir die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitions-
guter;

b) fiir die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgiter-Industrie
(alle Arbeiter).

3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalen-
derjahres veroffentlichten Indizes ermittelt und fiir den im fol-
genden Kalenderjahr félligen Jahresbeitrag wirksam.

4 Abweichend von Abschnitt A § 5 Nr. 3 ABE besteht Unterver-
sicherung nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung der
Versicherungssumme nach dem Stand Méarz 1971 Unterversi-
cherung vorgelegen hatte.

5  Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kiindigen, wenn
sich durch diese Klausel die Beitrage fur das folgende Versi-
cherungsjahr um mehr als 10 % erhéht oder die Beitrags-
steigerung in drei aufeinander folgenden Versicherungsjahren
mehr als 20 % betragt.

Die Kiindigung ist spatestens einen Monat nach der Mittei-
lung Uber die Beitragserhohung in Textform zu erklaren. Sie
wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, fiir das die
Beitrdge erhoht werden sollten.

Erlduterung zur Berechnung der Beitrage und der
Versicherungssumme

Beitrige

Die Beitrdge B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet
sich zu

B = Bg x Beitragsfaktor
Beitragsfaktor = 0,3 x E/Eg + 0,7 x L/Lg
Versicherungssumme

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres
berechnet sich zu

S = Sg x Summenfaktor
Summenfaktor = E/Eq
Es bedeuten:

By =Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand
Marz 1971

$( = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme,
Stand Marz 1971

E= Letzter im Ermittlungsjahr veréffentlichter Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe
Investitionsgliter

E( = Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Grup-
pe Investitionsguter, Stand Marz 1971

L= Letzter im Ermittlungsjahr verdffentlichter Index der
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbei-
ter, Gruppe Investitionsguter-Industrie (alle Arbeiter)

Lg = Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der
Arbeiter, Gruppe Investitionsglter-Industrie (alle Arbeiter),
Stand Januar 1971

TK 1651 Maschinen auslindischen Fabrikates

Muss das Objekt zu Behebung eines Schadens ins europaische
oder auBereuropdische Ausland gesandt werden, so vergutet der
Versicherer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten fir Eil- und
Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte Ob-
jekt befindet, und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland.
Fir Transportkosten auRerhalb der Bundesrepublik Deutschland
kommt der Versicherer nicht auf.

Ist es furr die Reparatur des Objektes notwendig, einen Fachmann
oder Ersatzteile aus dem Ausland anzufordern, so gelten wiederum
nur die Transport- bzw. Fahrkosten und Tagegelder (jedoch nicht
Kosten fir Eil- und Luftfracht, Uberstunden- und Feiertagsschich-
ten) gedeckt, die in der Bundesrepublik Deutschland angefallen
sind. Absatz 1 gilt sinngemaR.

TK 1750 Hersteller und Lieferanten

Fir versicherte Sachen, die der Versicherungsnehmer selbst herge-
stellt oder geliefert hat, gilt:

Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir Schaden, fir die der
Versicherungsnehmer als Hersteller oder Lieferant einzutreten hat oder
ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hatte.

TK 1758 Akkumulatoren fiir Photovoltaikanlagen

Bei Schaden an Akkumulatorenbatterien wird ein Abzug ,neu fir
alt” vorgenommen, der sich nach der normalen Lebensdauer der
Batterien richtet.

Von der Wiederherstellungskosten gemalR Abschnitt A § 7 ABE
wird ein Abzug von

10 % im 3. Jahr,

- 30 % im 4. Jahr,

— 50 % im 5. Jahr,

- 70 % im 6. Jahr,

— 80 % ab dem 7. Jahr

vorgenommen.

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu
dem der erste Besitzer die Nutzungsmdoglichkeit hatte.

TK 1830 Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der librigen Vertragsbestimmungen —
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzaktionen bzw. Embargos der Europaischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika
im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht euro-
paische und deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

TK 1909 Sachverstindigenverfahren bei Zusammen-
treffen mit einer Feuerversicherung

1 Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder
in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag
oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass die Hohe des Schadens zu
vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in einem ge-
meinsamen Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein
solches Sachverstandigenverfahren kénnen der Versicherer
des vorliegenden Vertrages, der Feuerversicherer und der Ver-
sicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
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Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
sonstige tatsachliche Voraussetzungen des Entschadigungs-
anspruchs sowie der Hohe der Entschadigung ausgedehnt
werden.

Fur das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
standige benennen. Die Parteien kénnen sich auf zwei
gemeinsame Sachverstandige oder auf einen gemein-
samen Sachverstdandigen einigen. Jede Partei, die ihren
Sachverstandigen benannt hat, kann die anderen unter
Angabe des von ihr genannten Sachverstandigen in Text-
form auffordern, einen Sachverstandigen zu benennen.
Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung, so kann die auffordernde Par-
tei den Sachverstandigen der siumigen Partei durch das
fur den Schadenort zustandige Amtsgericht ernennen
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzu-
weisen.

b) Die Versicherer diirfen als Sachverstandige keine Personen
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
sind oder mit ihm in dauernder Geschiftsverbindung
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschéftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ahnlichen Verhéltnis stehen.

c) Die Sachverstandigen benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverstandigen als
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend fiir
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstan-
digen. Einigen sich die Sachverstandigen nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das fir den
Schadenort zustandige Amtsgericht ernannt.

Fir den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachver-
standigen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die fiir die
Feuerversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen.

Die Sachverstandigen Ubermitteln ihre Feststellungen den
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonei-
nander ab, so werden sie unverziiglich dem Obmann liberge-
ben. Dieser entscheidet tiber die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstandigen
gezogenen Grenzen und tbermittelt seine Entscheidung den
drei Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fir die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnen die Versicherer die Entschddigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
standigen die Feststellung nicht treffen kénnen oder wollen
oder sie verzogern.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart, tragt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes
tragen die Parteien je zu einem Drittel.

Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag
oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder
Versicherer an der Abschlagszahlung vorlaufig mit der Halfte.

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach Abschnitt B § 8 Nr. 2 ABE nicht beriihrt.

TK 1956 Betriebsunterbrechung (GroR3-BU)

Gegenstand der Versicherung, Unterbrechungsschaden, Haftzeit
a) Gegenstand der Versicherung

Wird die technische Einsatzmdglichkeit einer im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache
(Anlage/Gerat) infolge eines auf dem Betriebsgrundstiick
eingetretenen Sachschadens unterbrochen oder beein-
trachtigt, leistet der Versicherer Entschadigung fiir den
dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.
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Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter
Erprobung und, soweit vorgesehen, nach beendetem
Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist
oder sich in Betrieb befindet. Eine spatere Unterbre-
chung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch wahrend einer De- oder
Remontage sowie wahrend eines Transportes der Sache
innerhalb des Versicherungsortes.

b) Unterbrechungsschaden

Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicher-
ten Betrieb, die der Versicherungsnehmer innerhalb des
Unterbrechungszeitraumes, langstens jedoch der Haftzeit
nicht erwirtschaften kann, weil der friihere betriebsferti-
ge Zustand einer beschadigten Sache wiederhergestellt
oder eine zerstorte oder abhanden gekommene Sache
durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

c) Haftzeit

Die Haftzeit ist der Zeitraum, fiir welchen Versicherungs-
schutz fiir den Unterbrechungsschaden besteht.

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden fiir den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik friihestens erkennbar war, spéa-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens.

Bei mehreren Sachschaden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die
Haftzeit mit dem Erstschaden.

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten je-
weils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeit-
raum von 12 Monaten vereinbart, so betragt die Haftzeit
ein volles Kalenderjahr.

Versicherungswert, Bewertungszeitraum, Versicherungssum-
me, Ausfallziffer, Unterversicherung

a) Versicherungswert

Der Versicherungswert wird gebildet aus den fort-
laufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der
Versicherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne
Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hatte.

b) Bewertungszeitraum

aa) Der Bewertungszeitraum betragt 12 Monate; dies
gilt auch, wenn eine kiirzere Haftzeit als 12 Monate
vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12
Monaten, langstens jedoch 24 Monaten vereinbart
ist, betragt der Bewertungszeitraum 24 Monate.

Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unter-
brechungsschaden nicht mehr entsteht, spatestens
jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeit-
raum bei Abschluss des Vertrages friihestens mit
dem Beginn der Haftung des Versicherers und bei
Vertragsdnderung mit dem Wirksamwerden dieser
Anderung.

c) Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der mindestens dem Versicherungswert entspre-
chen soll.

d) Ausfallziffer

Die im Versicherungsvertrag fir eine Sache genannte
Ausfallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Be-
triebsgewinnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht
erwirtschaftet wird, wenn diese Sache wahrend des ge-
samten Bewertungszeitraumes nicht betrieben werden
kann.

e) Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

aa) die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert ist;



bb) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer
einer Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben
Sache gemaR d) ist.

f)  Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode soll dem Geschaftsjahr ent-
sprechen.

Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schaden

a) Sachschaden, versicherte Gefahren und Schaden

Versichert sind Unterbrechungsschaden infolge Sach-
schaden an Sachen nach Abschnitt A § 1 ABE, die nach
Abschnitt A § 2 ABE dem Grund nach versichert sind.

Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kom-
men, zerstort oder beschadigt werden.

b) Entschadigung fiir Unterbrechungsschaden infolge von
Verlusten oder Veranderungen von Daten des Betriebssy-
stemes

Entschadigung fiir Unterbrechungsschaden infolge von
Verlusten oder Veranderungen von Daten des Betriebssy-
stems wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an
Datentrdagern, soweit es sich nicht um Wechseldatentra-
ger handelt.

Versicherungsort
Es gilt Abschnitt A § 4 ABE.

Dartiber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Euro-
pas im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch
aulerhalb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus
Anlass der Behebung des Sachschadens, einer Revision oder
Uberholung dort befindet.

Umfang der Entschdadigung
a) Entschadigungsberechnung

aa) Der Versicherer leistet Entschadigung flir den Unter-
brechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem
an der Sachschaden fiir den Versicherungsnehmer
nach den anerkannten Regeln der Technik friihe-
stens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten
Versicherungsdauer liegt. Bei der Feststellung des
Unterbrechungsschadens sind alle Umstande zu be-
riicksichtigen, die den Gang und das Ergebnis des
Betriebes wahrend des Unterbrechungszeitraumes
glinstig oder ungtinstig beeinflusst haben wiirden,
wenn die Unterbrechung nicht eingetreten waére.

Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht
zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder not-
wendiger Revisionen, Uberholungsarbeiten oder
Anderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden
waren.

bb) Die Entschdadigung darf nicht zu einer Bereicherung
flihren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb
von sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeit-
raumes als Folge der Unterbrechung ergeben, sind
angemessen zu berlicksichtigen.

Werden geplante oder notwendige Revisionen,
Uberholungsarbeiten oder Anderungen wahrend
der Unterbrechung vorzeitig durchgefiihrt, so gilt
diese Zeitgrenze nicht.

cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiterauf-
wand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich be-
grindet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung
erwirtschaftet worden waren.

dd) Technische Abschreibungen auf Anlagen und Geréte
sind nicht zu entschéddigen, soweit sie infolge des
Sachschadens nicht eingesetzt werden kénnen.

ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch
einen Schaden an einer nicht im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache oder durch eine nicht versi-
cherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht fir den
Unterbrechungsschaden, der durch den Schaden an
der nicht bezeichneten Sache oder durch die nicht
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versicherte Gefahr auch allein verursacht worden
ware.

Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder
durch dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer
nicht bezeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht
fuir den Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als
wenn der Folgeschaden nicht eingetreten ware.

ff) Der Versicherer leistet keine Entschadigung, soweit

der Unterbrechungsschaden vergréRert wird durch

aa) aullergewohnliche, wahrend der Unterbre-
chung hinzutretende Ereignisse, mit deren Ein-
tritt als Folge des Sachschadens nicht gerechnet
werden muss;

bb) Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, Blrgerkrieg,
Revolution, Rebellion, Aufstand oder innere Un-
ruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive
Substanzen;

dd) Erdbeben, Uberschwemmung;

ee) behordlich angeordnete Wiederherstellungs-
oder Betriebsbeschrankungen;

ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
zerstorter, beschadigter oder abhanden gekom-
mener Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes
nicht rechtzeitig gentigend Kapital zur Verfi-
gung steht;

gg) den Umstand, dass beschadigte oder zerstorte
Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes anlass-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung geandert, verbessert oder tiberholt werden;

hh) Verderb, Beschadigung oder Zerstérung von
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder
Hilfs- oder Betriebsstoffen.

~

gg) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir

aa) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe sowie fiir bezogene Waren und Leistun-
gen, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur
Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vor-
haltegebiihren fiir Energiefremdbezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
z0lle;

cc) umsatzabhdngige Aufwendungen fiir Ausgangs-
frachten;

dd) umsatzabhangige Versicherungsbeitrage;

ee) umsatzabhdngige Lizenzgebiihren und Erfin-
dervergiitungen;

ff)y Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen
Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb
nicht zusammenhéangen;

gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.

b) Unterversicherung, Kiirzung der Entschadigung

@)

aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil
des nach a) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu
dem ganzen Betrag verhalt, wie die Versicherungs-
summe zu dem Versicherungswert.

bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungs-
wertes vorliegt, wird nur der Teil des nach a) er-
mittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen
Betrag verhilt wie der gemeldete Versicherungswert
zum tatsachlichen Versicherungswert, hochstens je-
doch zu der vereinbarten Versicherungssumme der
Versicherungsperiode, fiir das die Meldung abgege-
ben wurde.

Grenze der Entschadigung

Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall
hochstens



aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungs-
summe;

bb) bis zu einer zusatzlich vereinbarten Entschadigungs-
grenze;

cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshochstentschadigung;

Schéden, die in der laufenden Versicherungsperiode be-
ginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshochstentscha-
digung.

MaRgebend ist die nach aa) bis cc) niedrigste Grenze der
Entschadigung.

d) Selbstbehalt

Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekdirzt.

Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungs-
nehmer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu
dem Gesamtbetrag verhélt wie der zeitliche Selbstbe-
halt zu dem Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder
Beeintrachtigung der technischen Einsatzmdglichkeit.
In der Berechnung werden nur Zeiten beriicksichtigt,
in denen im versicherten Betrieb ohne Eintritt des Versi-
cherungsfalles gearbeitet worden wére. Tage mit Beein-
trachtigungen der technischen Einsatzmoglichkeit (Min-
derleistungen) werden zu vollen Unterbrechungstagen
zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet spatestens
mit Ablauf der Haftzeit.

Bei mehreren Sachschaden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der
Selbst behalt nur einmal abgezogen.

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Es gilt Abschnitt A § 8 ABE.
Sachverstandigenverfahren

Es gilt Abschnitt A § 9 ABE. Abweichend zu Abschnitt A § 9 Nr.
4 ABE gilt:

Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden fiir den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik
friihestens erkennbar war;

b) Gewinn- und Verlustrechnungen fir das laufende Ge-
schéftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung
und fiir das vorausgegangene Geschaftsjahr;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten wahrend
des Bewertungszeitraumes ohne die versicherte Unter-
brechung des Betriebes entwickelt hatten;

d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten wahrend
des Bewertungszeitraumes infolge der versicherten Un-
terbrechung gestaltet haben;

e) ob und in welcher Weise Umstdnde vorliegen, welche
den versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

Die Sachverstandigen haben alle Arten von Kosten geson-
dert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kenn-
zeichnen.

Beitragsriickgewahr
a) Meldung der Versicherungssumme

War der Versicherungswert fiir die abgelaufene Versi-
cherungsperiode niedriger als die Versicherungssumme

und meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versiche-
rer innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Ver-
sicherungsperiode, so wird, wenn nicht etwas anderes
vereinbart ist, der auf den Mehrbetrag der Versiche-
rungssumme gezahlte Beitrag bis zu einem Drittel des
Jahresbeitrages riickvergttet.

Ist die Versicherungssumme wahrend der Versicherungs-
periode gedndert worden, so gilt als Versicherungssum-
me die Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den je-
weiligen Versicherungssummen unter Beriicksichtigung
der Zeitraume ergibt, in denen sie gegolten haben.

Der Versicherungswert ist fir jede Position gesondert zu
melden.

b) Zu niedrig gemeldeter Betrag

Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles ge-
meldete Betrag niedriger als der Versicherungswert der
Versicherungsperiode, fiir die die Meldung abgegeben
wurde, so wird der Schaden nur anteilig ersetzt.

9  Allgemeiner Teil
Es gilt der Abschnitt B §§ 1 bis 20 ABE.

In Erganzung zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABE hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflich-
tung, Blicher zu fiihren. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen
sowie Gewinn- und Verlustrechnungen fiir die drei Vorjahre
vor Verlust, Beschadigung oder Zerstérung zu schitzen.

Verletzt der Versicherungsnehmer die genannten Obliegen-
heiten vorsatzlich oder grob fahrldssig, so kann der Versiche-
rer nach Mallgabe von Abschnitt B § 8 ABE zur Kiindigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Fuhrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrer-
hohung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2 ABE. Danach kann der
Versicherer kiindigen oder leistungsfrei sein.

TK 1962 Subsididrhaftung

Sind Schéden an versicherten Sachen auch durch eine Haftpflicht-
oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versicherung der
Elektronik-Versicherung vor.

Die Elektronik-Versicherung bietet ausschlieRlich subsididren Ver-
sicherungsschutz.

TK 1990 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes nicht
mindestens der Beitrag fur die vereinbarte Vertragsdauer zu, so
entfallt riickwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rer der Vertrag kiindigt.

TK 1991 Schadenverlaufsabhingiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthdlt den in der Abrechnung genannten
schadenverlaufsabhangigen Beitragsnachlass. Dieser entfallt beim
Uberschreiten einer Schadenquote (*) von 60 % ab der nachsten
Hauptfalligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 % wieder unterschreitet, wird dieser
Beitragsnachlass — ab Beginn der néchsten Versicherungsperiode —
erneut gewahrt.

“) Verhiltnis der gezahlten und reservierten Schaden zum erhobenen Beitrag
(ohne Versicherungsteuer), seit Giiltigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maxi-
mal innerhalb der letzten 5 Jahre.
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Kundeninformationen

Identitit des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Giovanni Liverani

Ladungsfihige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach,
Vorsitzender; Helmut Gaul, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen
Versicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen, die in
den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthal-
ten sind.

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiillung unserer Leistung

In unserer Produktiibersicht haben wir Sie bereits naher tiber Art
und Umfang der Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag fiir
diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertréage einschliellich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitridge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitrage zu zahlen haben, richtet sich nach der
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahrlich). Ist
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen Sie
bitte fiir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zum Félligkeitstag eingezogen werden kann und
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als er-
ster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden
sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder
teilweise in Verzug gerat oder wenn eine Entschadigung fallig wird.

Bei halbjahrlicher Zahlweise betrdgt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljahrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.
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Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtrag-
lich, gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Néhere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewahlten Produktes zu finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieRlich der im
Antrag genannten Beitrdge behalten fir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushdandigung Giiltigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerkla-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
lhr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberiihrt. Innerhalb dieser Frist
konnen wir lhren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklairung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu lhrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsmoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrage von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch
einen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit
von mehr als drei Jahren kdnnen Sie den Vertrag zum Ablauf des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zuge-
gangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere

e im Versicherungsfall

e bei Eigentumswechsel

e bei Obliegenheitsverletzung

Dartiiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.

AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit lhrem Anliegen oder lhrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und
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Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu lhrem Versi-
cherungsschein. Dariiber hinaus kénnen Sie sich auch tber unsere
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Thr Problem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein, schreiben
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMiinchener Versicherung AG,
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen lhr Anliegen oder
Ihre Beschwerde klaren werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind,
konnen Sie als unabhangigen und neutralen Schlichter den Versi-
cherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.,
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann fiir Versicherungen ist eine unabhangige
Schlichtungsstelle. Er Giberpriift neutral, schnell und unbirokratisch
die Entscheidungen der Versicherer. Fiir Sie als Verbraucher arbeitet
er kostenfrei.

Sie konnen Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

lhre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.

Wir méchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice
ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten durch die AachenMinchener Versiche-
rung AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

AachenMunchener Versicherung AG
AachenMuinchener-Platz 1

52064 Aachen

Telefon: 0241 456-0

Fax: 0241 456-4510

E-Mail: service@amv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der 0.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:

datenschutzbeauftragter@amv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten |Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller
weiteren maBgeblichen Gesetze. Dariliber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,,Verhaltensregeln fir den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft®
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fur die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kénnen Sie
im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bend&tigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben fiir die Bearbeitung Ihres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wiinschen, benétigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben fir den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu Ubernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir die-
se Daten zur Durchflhrung des Vertragsverhéltnisses, z. B. zur
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden bend-
tigen wir etwa, um prifen zu kénnen, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Dartber hinaus benétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fiir die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten fir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b)
DSGVO. Soweit daflir besondere Kategorien personenbezogener
Daten (z. B. lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir lhre Einwilligung nach
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit
diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs.
2j)DSGVOI. V.m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch fiir den Widerruf von Einwilligungs-
erklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

— zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

— zur Werbung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie fir
Markt- und Meinungsumfragen,
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- zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Darliber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fir die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fur einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen darlber zuvor informieren.

Kategorien von Empféangern der personenbezogenen Daten

Riickversicherer:

Von uns Ubernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Ruckversicherer). Daflir kann es erforderlich
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rlckversicherer
zu Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Uber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es méglich,
dass der Riickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstiitzt. Wir Ubermitteln
lhre Daten an den Rickversicherer nur soweit dies fir die Erflllung
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kdnnen Sie von unserem Rlckversicherer, der
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Miinchen erhalten.

Vermittler/Vermdgensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung lhres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermogensberaters ergibt,
verarbeitet lhr Vermittler/Vermogensberater die zum Abschluss und
zur Durchfiihrung des Vertrages bendtigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
trage von einem Vermittler/Vermbgensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermogensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer
Betreuung und Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fir die
in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein
Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren
Unternehmen unserer Gruppe besteht, konnen Ihre Daten etwa zur
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Schadenbearbeitung, fiir In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienst-
leisterliste auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor Antrag-
stellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im
Internet unter https://www.amv.de/datenschutz finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur
vorlibergehende Geschaftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der
Ubersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor Antragstel-
lung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer
Internetseite unter https://www.amv.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfanger:

DarUber hinaus kdnnen wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Gbermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erflllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbe-
hérden oder Strafverfolgungsbehdrden).
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Dauer der Datenspeicherung

Wir I6schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden koénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu
dreiBig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten,
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwa-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der 0. g. Adresse Auskunft Giber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kdnnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrankung
der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ilhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fir uns zustandige Datenschutzauf-
sichtsbehdrde ist:

Landesbeauftragte fir Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Dusseldorf
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Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68,
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklarung bei der Schaden-
prufung sowie bei der Bekdmpfung von Versicherungsmissbrauch.
Daflrr ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem fritheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu Uberpriifen
und bei Bedarf zu erganzen, kénnen wir im dafir erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von lhnen im Antrag benann-
ten friiheren Versicherer austauschen.

Bonitatsauskiinfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist,
fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infoscore
Consumer Data GmbH, RheinstraBe 99, 76532 Baden-Baden
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens
ab.

Dateniibermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Européischen Wirtschaftsraums (EWR) Ubermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind.
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O Aachen
Minchener

Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehdren Gber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotréger Risikoschutz und Unterstiitzung sowonhl
fur private Haushalte als auch fir Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fur alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erflllung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschétzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kon-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung erfllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphére sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fiir
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewahrleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten mussen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Européischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlagigen bereichs-
spezifischen Vorschriften Uiber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich dariiber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen
die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen fur die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
fordern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden,
stellen damit nach Auffassung der unabhangigen Datenschutzbe-
hérden des Bundes und der Lander sicher, dass die Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung fiir die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemaB Artikel 30 beigetreten sind,
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berlicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstltzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre FUhrungskrafte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartiber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusétzliche Einwilli-
gungen mdglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsétzlich sind
solche nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fiir die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fur die Ver-
arbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
— wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustan-
digen Aufsichtsbehdrden Mustererklarungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehdrden aufgefordert — angepasst an inre Geschéaftsab-
laufe — Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel ent-
sprechen.
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Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergénzen die
datenschutzrechtlichen Regelungen fiir die Versicherungsbranche. Als
Spezialregelungen fiir die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trédgen sowie zur Erflillung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie méglichst allge-
meingultig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darliber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zusténdigen Aufsichtsbehérden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt zu
diesen Verhaltensregeln ihre Gultigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt bleiben
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

Il. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fur die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Daruber hinaus sind:

Unternehmen:

die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schaft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschlielich Pensionsfonds,
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhaltnis:

Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang
stehenden vorvertraglichen MaBnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
- Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

— versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhéltnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiih-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhéltnisses verarbeitet,
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Geschadigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben kénn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:

Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder
Veréndern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Uber-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abglei-
chen oder Verknipfen oder Einschranken der Verarbeitung sowie
L&schen oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:

eine Entscheidung gegenliber einer einzelnen Person, die auf eine
ausschlieBlich automatisierte Verarbeitung gestitzt wird, ohne dass
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestiitzte Entscheidung durch
eine natirliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:

die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familien-
stand, gesetzliche Vertreter, Angaben Uber die Art der bestehenden
Vertrage (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B.
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten fur die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbesperren und andere Widerspriiche, Werbeeinwilligung
und Sperren fur Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und
Betreuungsregelungen, zusténdige Vermittler und mit den genannten
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natirliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen Unter-
nehmens verarbeitet,

Vermittler:

selbststandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsver-
trage vermitteln oder abschlieBen.

Schutzwiirdige Interessen:

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

lll. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 'Die Verhaltensregeln gelten fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
durch die Unternehmen. 2Dazu gehért neben dem Versicherungsver-
héltnis insbesondere die Erfullung gesetzlicher Anspriiche, auch wenn
ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr
besteht. Zum Versicherungsgeschaft gehéren auch die Gestaltung
und Kalkulation von Tarifen und Produkten.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 'Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt fiir die Zwe-
cke des Versicherungsgeschéafts grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begrundung, Durchfiihrung und Beendigung von Versicherungsver-
héltnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfiillung der
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
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zur Priifung einer Leistungspflicht und zur internen Priifung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch zur Priifung und
Regulierung der Anspriiche Geschadigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Prifung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchfiihrung von Rickversicherungsvertrégen, zur
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von
Statistiken, fur versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbekdmpfung oder zur Erflillung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(2) 'Die personenbezogenen Daten werden grundsatzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung
verarbeitet. 2Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zuléssig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln darliber informiert
wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundséatze zur Qualitdt der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen
Daten in rechtmaBiger und den schutzwiirdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu
verarbeiten.

(2) 'Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. ?Personenbezogene Daten
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach MaB-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. €) DSGVO in einer Form gespeichert, die
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermdglicht,
wie es fir die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. ]lnsbesondere
werden die Méglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies méglich ist und der Aufwand nicht unver-
haltnisméBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.

(3) 'Das Unternehmen tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen MaB-
nahmen daflir getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollstédndige
Daten unverziglich berichtigt, geldscht oder in der Verarbeitung ein-
geschrénkt werden.

(4) 'Die MaBnahmen nach den vorstehenden Absitzen werden doku-
mentiert. 2Grundsétze hierfiir werden in das Datenschutzkonzept der
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundséatze der Datensicherheit

(1) 'Zur Gewéhrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen unter Beriicksichtigung
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umsténde und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken fur die Rechte und Frei-
heiten natirlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewahrleisten. 2Dabei werden angemessene
MaBnahmen getroffen, die insbesondere gewahrleisten kénnen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berech-
tigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlisselung per-
sonenbezogener Daten.

2. personenbezogene Daten wéhrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat).

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemaB verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit, Belast-
barkeit).

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kénnen (Authentizitat).

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise eingegeben, tibermittelt und veréandert hat
(Revisionsfahigkeit).

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vollsténdig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind,
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kdnnen (Trans-
parenz).

(2) 'Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz-
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet
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insbesondere Verfahren zur regelmaBigen Uberpriifung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen MaBnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) 'Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklérung der betroffenen Personen gestitzt wird, stellt das
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und
unmissverstéandlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist.
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten - insbe-
sondere Daten Uber die Gesundheit — verarbeitet werden, muss die
diesbezlgliche Einwilligung ausdricklich abgegeben sein.

(2) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung gesttitzt wird, werden diese
Erkldrungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Friihestens
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklarungen bei
entsprechender Einsichtsféhigkeit des Minderjahrigen von diesem
selbst eingeholt.

(3) 'Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen
Personen zuvor Uber die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Méglichkeit der Ver-
weigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren Folgen
informiert sind. ?Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt unberiihrt.

(4) 'Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen je-
derzeit mit Wirkung flr die Zukunft ohne Angabe von Griinden wider-
rufen werden. 2Die betroffenen Personen werden (iber die Méglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklarung informiert.
3Mégliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein,
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit
anderen Erklarungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie
ins Auge fallt.

(6) 'Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder miindlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklarung so dokumentieren,
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklérung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der
Erklarungsinhalt zur Verfliigung gestellt.

(7) Wird die Einwilligung mindlich eingeholt, ist dies den betroffenen
Personen unverziglich schriftlich oder in Textform zu bestatigen.

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben Uber die
Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesondere Art. 6
i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Einwilligung
der betroffenen Personen nach Artikel 5 und — soweit erforderlich —
aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben und verarbeitet.
2Eine Einwilligung muss sich ausdriicklich auf diese Daten beziehen.

(2) 'Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zuléssig, insbesondere wenn
es zur Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsan-
spriichen erforderlich ist. ?Das gilt beispielsweise fiir die Priifung und
Abwicklung der Anspriiche von Versicherten sowie von Geschadigten
in der Haftpflichtversicherung.

(3) Darlber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prifung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits
eines Dritten, der gegeniiber den betroffenen Personen eine Leistung
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prifung und Abwicklung der
Regressforderungen eines Sozialversicherungstrégers, Arbeitgebers
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lassig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus korperlichen oder
rechtlichen Griinden auBerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,
insbesondere wenn fiir diese Personen Assistance-Leistungen (z. B.
Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordination
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der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leistungsfall
auBer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil nach einem
Unfall ein Krankentransport fur eine bewusstlose Person nétig ist.

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken
sowie zu Forschungszwecken nach MaBgabe von Artikel 10 dieser
Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7 Grundséatze zur Datenerhebung und Informationen bei
Datenerhebung bei der betroffenen Person

(1) 'Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. 2Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG berlicksichtigt.

(2) 'Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen oder
zur Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt
insbesondere fur die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schadigten anlésslich einer Leistungsprifung und -erbringung in der
Haftpflichtversicherung und fir Datenverarbeitungen zur Erfullung
von Direktanspriichen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
fullung von gesetzlichen Meldepflichten. *Daten nach Satz 1 kénnen
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchflihrung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhaltnisses erforderlich ist und die schutzwirdigen Interessen
dieser Personen nicht Uberwiegen, beispielsweise wenn Daten eines
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im
Leistungsfall bendtigt werden.

(3) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen
zur Gewahrleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte
Uber Folgendes unterrichtet werden:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empféngern der personen-
bezogenen Daten,

e) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

g) dieim Abschnitt VIl dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der
betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemoglichkei-
ten bei einer Aufsichtsbehorde sowie lber ein ggf. bestehendes
Widerspruchsrecht,

h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: tber das
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder fiir einen Ver-
tragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die
Folgen der Nichtangabe und

j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekréftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

?Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen Personen

(1) 'Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchflihrung
oder Beendigung von Versicherungsverhaltnissen und insbesondere
auch zur Prifung und Bearbeitung von Leistungsanspriichen erfor-
derlich ist. 2Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zulassigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung
Angaben (iber den Geschadigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person kénnen personenbezogene Daten auch
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.
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(2) 'Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei
Dritten erfolgt — soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklarung der betroffenen Personen und nach MaBgabe
des § 213 VWG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Féllen.

(3) "Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist,
langstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung
der Daten informiert werden Uber:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empfangern der perso-
nenbezogenen Daten,

f) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

h) die im Abschnitt VIIl dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte
der betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehotrde,

i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Gber das Recht
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer
offentlich zugénglichen Quelle stammen und

k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekréftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spatestens mit der
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fallen der Benennung von
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Féllen der Benennung von Berechtigten furr Notfélle,
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfan-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

(4) "Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits Uber die Informationen verfligen, sich die Erteilung der
Informationen als unmdglich erweist oder die Information einen unver-
haltnismaBigen Aufwand erfordern wirde, insbesondere wenn Daten
fur statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zugénglichen Quellen
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle unverhaltnismaBig ist. 2Die Information unterbleibt
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder inrem Wesen
nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden missen. °Dies betrifft
beispielsweise Falle in der Lebensversicherung, in denen sich der
Versicherungsnehmer wiinscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht
informiert wird.

(5) 'Ebenso unterbleibt die Information nach MaBgabe des § 33
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs.
1 lit. j) DSGVO, wenn:

- sie die Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Anspriiche beeintrachtigen wiirde oder die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Vertrdgen beinhaltet
und der Verhiitung von Schaden durch Straftaten dient, sofern nicht
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung tberwiegt oder

— das Bekanntwerden der Informationen die behoérdliche Strafverfol-
gung geféhrden wirde.

2Daher erfolgt regelméBig keine Information (iber Datenerhebungen
zur Aufklarung von Widerspriichlichkeiten gemaB Artikel 15 dieser
Verhaltensregeln.
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(6) 'In den Féllen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete
MaBnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen (z. B. Priifung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer
Zugriffsbeschrankungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Griinde dafiir.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9 Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie
Angaben Uber den Zusammenhang mit bestehenden Vertragen zur
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im
Geschaftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen nach MaBgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die fur das Verfahren Verantwortlichen
gewabhrleistet ist.

(2) 'Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies fur den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
wabhrleisten.

(3) 'Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemaB Ab-
satz 1, werden die Versicherten darliber bei Vertragsabschluss oder
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
2Dazu halt das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen fur ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) 'Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsféllen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhéltnissen, Leistungs- und Schadenféllen auch andere
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.

(2) 'Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische MaBnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen gemaB der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das flr die jeweilige Statistik notwendige
MaB beschrinkt wird. 2Zu diesen MaBnahmen gehért die frilhzeitige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es még-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfiillen.

(3) 'Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensibergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt
grundsétzlich nur in anonymisierter oder — soweit fir den Statistik-
zweck erforderlich — pseudonymisierter Form. 2Ein Riickschluss auf
die betroffenen Personen durch diese Verbénde erfolgt nicht. *Ab-
satz 2 gilt entsprechend. *Fir Kraftfahrt- und Sachversicherungssta-
tistiken kdnnen auch Datensatze mit personenbeziehbaren Sachan-
gaben wie z. B. Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern
oder Standortdaten von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebauden
Ubermittelt werden.

(4) "Fur Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken kénnen Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten,
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies flr den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich Gberwiegen.
2Das gilt z. B. fiir Statistiken zur Entwicklung und Uberpriifung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. °Die
Unternehmen treffen in diesen Féllen angemessene und spezifische
MaBnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen
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und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsétze.
4Zu den spezifischen MaBnahmen gehéren wegen der besonderen
Schutzbedrftigkeit der Daten beispielsweise:

— die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

— die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2
Satz 2,

— die Beschrénkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

— Verschlusselung beim Transport personenbezogener Daten.

SAlle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies
nach dem Statistikzweck mdoglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. °Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden kdnnten,
gesondert gespeichert. "Diese Identifikationsmerkmale diirfen mit den
Einzelangaben nur zusammengefiihrt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 'Die betroffenen Personen kdnnen der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten fir eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund
ihrer persénlichen Situation Griinde vorliegen, die der Verarbeitung
ihrer Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchs-
recht besteht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erflllung einer im
offentlichen Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von
Anfragen der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht) erfor-
derlich ist.

(6) 'Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden Tarife nach
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt.
2Dariiber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des
Antragstellers durch spezialisierte Risikopriifer, z. B. Arzte, in die Pra-
mienermittlung einflieBen. *Hierzu werden auch personenbezogene
Daten einschlieBlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach MaBgabe dieser
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten
entsprechend den vorstehenden Absatzen auch fiir Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring
Fir das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fur die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitdtsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Automatisierte Entscheidungen, die fur die betroffenen Personen
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in dhnlicher Weise
erheblich beeintrachtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 'Eine Entscheidung, die fiir den Abschluss oder die Erfiillung eines
Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im Rahmen
der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert erfolgen.
2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Fallen gegeben:

1. Entscheidungen gegenliber Antragstellern Uber den Abschluss
und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

2. Entscheidungen gegeniiber Versicherungsnehmern Uber Leis-
tungsfélle im Rahmen eines Versicherungsverhaltnisses,

3. Entscheidungen Uber die Erflillung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte
in der Kfz-Versicherung.

(3) 'Automatisierte Entscheidungen Uber Leistungsanspriiche nach
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegentiiber mitver-
sicherten Personen oder Geschéadigten in der Haftpflichtversicherung,
sind auch dann zulassig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. “Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher
Entgeltregelungen fiir Heilbehandlungen beruht und das Unterneh-
men flr den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich stattgegeben
wird, angemessene MaBnahmen zur Wahrung der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens,
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auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der
Entscheidung z&hit.

(4) Darlber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
drticklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben.
2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Féllen des
Absatzes 3 mdglich.

(6) 'Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. 2Dabei werden ihnen,
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekraftige Informa-
tionen Uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung
mitgeteilt. *Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die
wesentlichen Griinde der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erldau-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu erméglichen. *Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung filr die automatisierte Entscheidung. °Die
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. ®Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht
ausschlieBlich automatisierten Verfahren erneut geprift. “Artikel 28
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische MaBnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten flihren, korrigiert werden kdnnen
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2,
22 Abs. 2 BDSG beachtet.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 'Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklédrung bei der Leistungspriifung so-
wie bei der Bekdmpfung der missbrauchlichen Erlangung von Versi-
cherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen auf
Basis von Interessenabwagungen und festgelegten Einmeldekriterien.

(2) 'Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben.
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool flr die Abfrage zur Risiko-
prifung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fur die Abfrage zur
Leistungspriifung (L-Pool). ®Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen fiir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.

(3) 'Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhohtes Risiko vorliegt
oder wenn eine Auffalligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur gegen-
waértigen oder kiinftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der miss-
brauchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforderlich ist
und nicht Uberwiegende schutzwiirdige Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betrof-
fenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten
zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen der Unternehmen
und des Betroffenen. “Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist
regelméBig von einem Uberwiegenden berechtigten Interesse des Un-
ternehmens an der Einmeldung auszugehen. ®Die Abwégung ist hin-
reichend aussagekraftig zu dokumentieren. ®Besondere Kategorien
personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht
an das HIS gemeldet. "Wenn erhéhte Risiken in der Personenversi-
cherung als , Erschwernis® gemeldet werden, geschieht dies ohne die
Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund,
z. B. einem geféhrlichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezo-
gene Daten Uber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden
ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung
wird unter behordlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht, das geeignete Garantien fir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zuldssig.

(4) 'Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form Gber das HIS unter Angabe
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des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen
spatestens anlasslich der Einmeldung die betroffenen Personen mit
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. 3Eine Benachrich-
tigung kann in den Féllen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 'Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage fiir eine Entscheidung im Einzelfall. *Die Informationen
werden lediglich als Hinweis daflir gewertet, dass der Sachverhalt einer
néheren Priifung bedarf. “Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
Abrufverfahren und werden protokolliert fir Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung priifen zu kdnnen.

(6) "Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwiirdiges
Interesse am Ausschluss der Ubermittlung hat. 2So werden beispiels-
weise Daten und Gutachten Uber Kfz- oder Gebaude-Schaden bei dem
Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS einge-
meldet hatte. *Der Datenaustausch wird dokumentiert. *Soweit der
Datenaustausch nicht gemas Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt,
werden die betroffenen Personen Uber den Datenaustausch informiert.
SEine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des
Sachverhalts dadurch geféhrdet wiirde oder wenn die betroffenen Per-
sonen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 'Die im HIS gespeicherten Daten werden spatestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fur die Einmeldung
geldscht. 2Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der reguldren Speicherzeit
gemaB Satz 1. ®Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spétestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) 'Die Unternehmen kénnen jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten prifen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen
von Antragsdaten wahrend des Versicherungsverhéltnisses unrichtige
oder unvollstdndige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstandige
Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen Scha-
dens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen
Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklarung
der Widersprichlichkeiten erforderlich ist. 3Bei der Entscheidung,
welche Daten die Unternehmen benétigen, um ihre Entscheidung auf
ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

(2) 'Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Priifung nach Abs. 1 erfolgen. ?Dies umfasst die Einholung
von Vorinformationen (z. B. Zeitrdume, in denen Behandlungen oder
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermdglichen
einzuschatzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatsachlich
fur die Prifung relevant sind.

(3) 'Datenverarbeitungen zur Uberpriifung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von finf Jahren,
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. ?Die Angaben kénnen auch nach Ablauf dieser Zeit noch
Uberpriift werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist ein-
getreten ist. °Fiir die Priifung, ob der Versicherungsnehmer bei der An-
tragstellung vorsétzlich oder arglistig unrichtige oder unvollstandige
Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten Uber die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigenstandige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung eingeholt.

(5) 'Die Méglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung zu verweigern, bleibt unbenommen und
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbeziglich.
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2\erweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und
Schweigepflichtentbindungserklarung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung fur die Schadenregulierung alle erforderlichen
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfligung
zu stellen. Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklérung fiir erforderlich halt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 'Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschitzung zur Uberpriifung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergénzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

3In den Féllen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuldssig, wenn die betroffenen Personen
bei Datenerhebung im Antrag Gber den moglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. “Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen Uber einen
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. SArtikel 15
dieser Verhaltensregeln bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fur
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Antrags- und Leistungspriifung und -erbringung, einschlieBlich der
Regulierung von Schaden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Sché-
den zwischen mehreren Versicherern Uber bestehende Teilungs- und
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

(4) 'Kfz-Versicherer nutzen die bei der GDV Dienstleistungs-GmbH
gefuhrte Schadenklassendatei als Gemeinschaftseinrichtung zur Ver-
hinderung von Versicherungsmissbrauch. 2Einmeldungen erfolgen,
um eine korrekte Einstufung im Schadenfreiheitsrabatt-System zu er-
mdglichen. ®Das ist der Fall, wenn ein Kfz-Haftpflichtversicherungs-
vertrag gekilindigt wird, diese Vorversicherung bei Vertragsschluss
nicht angegeben wird und die unbelastete Neueinstufung in die
Schadenfreiheitsklassen tarifsystemwidrig ware. “Der Kfz-Versicherer
Ubermittelt dazu den Namen und die Anschrift des Versicherungsneh-
mers, die Versicherungsscheinnummer, das amtliche Kennzeichen
des bisher versicherten Fahrzeugs, das Datum der Beendigung des
Versicherungsvertrags mit Schadenfreiheitsklasse sowie die Anzahl
der noch nicht beriicksichtigten Schaden im Meldejahr. °Die Daten
werden nur im Antragsfall abgefragt, wenn ein Versicherungsnehmer
keine Ubernahme eines Schadenfreiheitsrabatts aus dem Vorvertrag
beantragt. ®Die Kfz-Versicherer informieren die Versicherungsnehmer
bei Vertragsabschluss in den Versicherungsinformationen Uber die
Schadenklassendatei und die Kontaktdaten der Gemeinschaftsein-
richtung. "Werden bei Beendigung des Versicherungsvertrages Daten
eingemeldet, benachrichtigen die Kfz-Versicherer die Versicherungs-
nehmer Uber die Art der gemeldeten Daten, den Zweck der Meldung,
den Datenempféanger (Name und Sitz der Gemeinschaftseinrichtung)
und den mdglichen Abruf der Daten. 8Datenabrufe aus der Schaden-
klassendatei erfolgen in einem automatisierten Verfahren. °Sie werden
fur Revisionszwecke und stichprobenartige Berechtigungspriifungen
protokolliert. 1°Die in der Schadenklassendatei gespeicherten Daten
werden spatestens am Ende des 3. Jahres nach dem Vorliegen der
Voraussetzungen fir die Einmeldung geléscht.

Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) 'Um jederzeit zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhaltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
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weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Riickversicherer ihrerseits weiterer Riickversicherer. *Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfihrung oder Beendigung des
Ruckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fiir die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder —verhéltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Héhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) 'Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, so-
weit dies

a) fur den Abschluss oder die Erfullung des Versicherungsvertrages
erforderlich ist oder

b) zur Sicherstellung der Erfiillbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhaltnissen erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein tUberwiegendes schutz-
wurdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht.

’Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Riickver-
sicherungsverhéltnisses die Ubermittlung personenbezogener Daten
an Ruckversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

a) Die Ruckversicherer fihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prufung und die Leistungsprifung durch.

(o))
-

Die Ruckversicherer unterstitzen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen.

C

Die Ruckversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Ruckversicherungsvertrage einschlieBlich der Priifung, ob und in
welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen lber den Be-
stand der unter die Riickversicherung fallenden Vertrage.

Q
=

Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig oder in Einzelféllen
kontrolliert zur Prifung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erst-
versicherer.

(3) 'Die Unternehmen vereinbaren mit den Riickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 genann-
ten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. Statisti-
ken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 2AuBerdem
vereinbaren sie, ob der Rlckversicherer eine gesetzlich erforderliche
Information an die betroffene Person selbst vornimmt oder ob das
Unternehmen die Information des Riickversicherers an die betroffene
Person weiterleitet. lm Fall der Weiterleitung vereinbaren sie auch,
wie die Information erfolgt. “Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemaB § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Ruckversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhal-
ten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Ruickversicherer sowie
Stellen, die flr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfiillt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FUR
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

(1) Personenbezogene Daten werden fiir Zwecke der Werbung nur auf
der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-Grund-
verordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) "Betroffene Personen kénnen der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. ?Die
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr fir diese Zwecke
verarbeitet. *Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische MaBnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen fiihren Markt- und Meinungsumfragen unter
besonderer Berlicksichtigung der schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch.

(2) 'Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung
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der Datenschutzstandards auszuwahlen. ?Vor der Datenweitergabe
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. *Dabei
ist insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zusatzlich erhobenen Daten friihest-
mdglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage mdéglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mog-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen.

(3) 'Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Durchflihrung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten friihestmoglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage mdglich anonymisiert.
2Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in méglichst anonymisierter
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfér-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststéndige Vermittler

(1) 'Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ord-
nungsgemaBen Durchflihrung der Versicherungsangelegenheiten der
betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre
besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen.

(2) "Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungs-
vertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antrag-
steller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 méglichst friihzeitig,
mindestens aber zwei Wochen vor der Ubermittlung ihrer personen-
bezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer, die Iden-
titdt (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr Wider-
spruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der Wechsel
von der betroffenen Person selbst gewiinscht ist. °Eine Information
durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Information
durch das Unternehmen gleich. *Im Falle eines Widerspruchs findet
die Dateniibermittlung grundsatzlich nicht statt. °In diesem Fall wird
die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das
Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
gefahrdet ist.

(4) "Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
dirfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsgesell-
schaft von Versicherungsmaklern tbermittelt werden, wenn die Ver-
sicherten oder Antragsteller dem Makler dafiir eine Maklervollmacht
oder eine vergleichbare Bevollméchtigung erteilt haben, die die Da-
tentibermittlung abdeckt. 2Fir den Fall des Wechsels des Maklers gilt
zudem Absatz 2 entsprechend.

(5) 'Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. 2Gesetz-
liche Ubermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberiihrt.

Vil. DATENVERARBEITUNG DURCH AUFTRAGSVERARBEITER,
DIENSTLEISTER UND GEMEINSAM VERANTWORTLICHE

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 'Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten l&sst
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung,
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingdngen, Zahlungsausgang, Entsorgung
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemaB Art. 28
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein
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solcher Auftragnehmer ausgewahlt, der hinreichende Garantien dafur
bietet, dass geeignete technische und organisatorische MaBnahmen
so durchgefliihrt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte
der betroffenen Personen gewéhrleistet. *Das Unternehmen verlangt
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Uberpriifung
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen MaBnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. “Die Ergebnisse werden dokumentiert.

(2) 'Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur fiir
die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Un-
ternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fiir den Daten-
schutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) "Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstatten) mit
gleichartigen Aufgaben betraut, kdnnen die Auftragsverarbeiter — un-
beschadet interner Dokumentationspflichten — in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. ®Dies gilt auch
fir Auftragnehmer, die nur gelegentlich tétig werden. “Die Liste wird
in geeigneter Form bekannt gegeben. *Werden personenbezogene
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsétzlich
bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) "Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung kénnen perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfillung Ubermittelt und von diesen verarbeitet werden, soweit
dies fur die Zweckbestimmung des Versicherungsverhaltnisses mit
den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere méglich, wenn
Sachverstandige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls be-
auftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfiihrung der vertraglich
vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhal-
ten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleister, Haus-
haltshilfen, Schlisseldienste und ahnliche Dienstleister.

(2) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erflllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen,
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens
erforderlich ist und die schutzwirdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht Uberwiegen. °Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben tGibernehmen, die der Geschéftsabwicklung des
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprifung, Schaden-
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absatze 4 bis 8 erfillt sind.

(3) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Grin-
den, die sich aus ihrer besonderen personlichen Situation ergeben,
dieser widerspricht und eine Priifung ergibt, dass seitens des Uber-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwiirdigen Griinde
fur die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen
der betroffenen Person tiberwiegen. 2Die Ubermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
dient. °Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre
Widerspruchsmaéglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewabhrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskinfte
zu erteilen, die zur Erflllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person
direkt Auskunft zu erteilen.
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(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-
mentiert.

(6) "Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fallen des
Absatzes 2 zusatzlich, dass betroffene Personen, welche durch die
Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig
tritt gegenliber den betroffenen Personen das Unternehmen fiir den
Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kon-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen flir den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(7) 'Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienstleister nach
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen Ubertragen werden.
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages, kénnen die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
3Dies gilt auch fiir Stellen, die nur einmalig tatig werden. “Die Liste
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. *Werden personenbezo-
gene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei
Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen
Personen gemas Artikel 23 bis 24¢ durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmélert werden.

(9) Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsan-
waélte, Steuerberater und Wirtschaftspriifer im Rahmen von deren
Aufgabenerfiillungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen
unberihrt.

(10) 'Besondere Arten personenbezogener Daten diirfen in diesem
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit die
Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemas § 203 StGB un-
terliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die
sie nach den Absétzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fiir sie tatig sind, zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
unternehmen kann flr gemeinsame Geschaftszwecke gemeinsame
Datenverarbeitungsverfahren nach MaBgabe des Art. 26 Daten-
schutz-Grundverordnung einrichten.

(2) 'Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemaB der Datenschutz-Grundverordnung erflllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erfullung der Rechte der
betroffenen Personen libernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten fiir die Information der betroffenen Personen.

(3) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen kdnnen ihre datenschutzrechtlich begriin-
deten Rechte gegeniber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend
machen.

Vill. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie kdnnen
Auskunft tber die beim Unternehmen Uber sie gespeicherten Daten
verlangen.

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine groBe Menge von Informatio-
nen Uber die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zundchst Auskunft Uber
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen Uber die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu prazisieren, auf welche Information oder welche
Verarbeitungsvorgange sich ihr Verlangen bezieht.

(3) "Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. ?Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene
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Person Uber Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und
ihre RechtméBigkeit (iberpriifen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhalt.
“Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person
auch Uber die Empfanger oder die Kategorien von Empféngern, an die
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) "Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhalt. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmach-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen
Vertreter erteilt.

(5) 'Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. ’lm
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in
einem géngigen elektronischen Format zur Verfligung gestellt. *Dies
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewiinscht ist oder die Authentizi-
tat des Empfiangers oder die sichere Ubermittlung nicht gewahrleistet
werden kann. *Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch
mindlich erfolgen, aber nur sofern die Identitat der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 'Durch die Auskunft diirfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeintrachtigt werden. 2Geschéftsgeheimnisse des
Unternehmens kdnnen bertcksichtigt werden.

(7) 'Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
Uberwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden missen oder wenn das Bekanntwerden der Information die
Strafverfolgung gefahrden wiirde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner
Uber Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmaBiger Aufbewahrungsvorschriften nicht
geldscht werden durfen oder die ausschlieBlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhéltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde sowie eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische MaBnahmen ausgeschlossen ist. °Ein Beispiel sind
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschrankte
Daten und zugriffsgeschiitzte Sicherungskopien (Backups).

(8) 'In Fallen des Absatzes 7 werden die Griinde der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
gentiber der betroffenen Person begriindet. *Die Begriindung erfolgt
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatséchlichen oder rechtlichen
Grunde fur die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck
gefahrdet wiirde, insbesondere wenn die Mitteilung der Griinde die
Uberwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeintrachtigen wirde.

(9) Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch
alle Auskiinfte, zu denen der Rickversicherer, Dienstleister oder alle
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Dateniibertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr
bereitgestellten personenbezogenen Daten Ubertragen, wenn deren
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) "Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
iber dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Antrédgen
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhéaltnisses gemachten personenbezogenen Angaben,
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhélt die Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format.

(4) Die betroffenen Personen kénnen auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen
Verantwortlichen Uibermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Ubermittlung erfiillt
werden kénnen.

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur
Verfligung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeintrachtigt wirden.
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Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschrankung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schrankt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein:

a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten Uberprift wird,

b) wenn die Verarbeitung unrechtmaBig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten fur die
Zwecke der Verarbeitung nicht langer bendtigt, die betroffenen
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Auslibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder

d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Griinde des Unter-
nehmens gegeniber denen der betroffenen Personen Giberwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschrankung
der Verarbeitung geltend, werden die Daten wéhrenddessen nur noch
verarbeitet:

a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprichen,

c) zum Schutz der Rechte einer anderen naturlichen oder juristischen
Person oder

d) aus Griinden eines wichtigen 6ffentlichen Interesses der Européi-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Betroffene Personen, die eine Einschrankung der Verarbeitung
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die
Einschrankung aufgehoben wird.

Art. 24b L6schung

(1) '"Personenbezogene Daten werden unverziiglich geldscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzuléssig war, die
Verarbeitung sich auf Grund nachtraglich eingetretener Umstande als
unzuléssig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unterneh-
men zur Erfillung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich
ist. 2Eine Léschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen
Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
an ein Kind gemaB Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
erhoben worden sind.

(2) 'Die Priifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelm&Bigen Abstanden, mindestens
einmal jahrlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverziig-
lich geprift, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu |6schen
sind.

(3) 'Eine Léschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind:

a) zur Erfullung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens,
insbesondere zur Erfiillung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten,

b) fir die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen fiir statistische Zwecke,

c¢) firim 6ffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung
des Holocaust) oder

d) zur Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechts-
anspruchen.

2Eine Léschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnisméBigem Aufwand
geldscht werden kdnnen und das Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Léschung als gering anzusehen ist. °In diesem Fall oder
wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erflllung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden miissen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschrénkt.

Art. 24c Benachrichtigungen liber Berichtigung, Einschrénkung
der Verarbeitung und Léschung

(1) 'Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfénger, insbesondere
Ruckversicherer und Versicherungsvertreter Uber eine auf Verlangen
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der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschrankung der
Verarbeitung oder Loschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich
als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand ver-
bunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empféanger
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits geldscht
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person Uber diese Empféanger.

(2) Soweit die Berichtigung, L6schung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden
diese nach der Ausflihrung hierliber unterrichtet.

(3) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Léschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschrdnkungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon
unberthrt.

Art. 24d Frist

'Das Unternehmen kommt den Rechten geméaB Art. 23 bis 24b dieser
Verhaltensregeln mdéglichst unverziiglich, jedenfalls innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Austibung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlangert
werden, wenn dies unter Berlicksichtigung der Komplexitat und der
Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®In diesem Fall unterrichtet das
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags Uber die Fristverlangerung und nennt die Griinde
fur die Verzégerung.

IX. EINHALTUNG UND KONROLLE

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewahrleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet
werden.

(2) "Beschiftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezogener
Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbezliglichen Wei-
sungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden dariiber unterrichtet, dass
VerstdBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ordnungs-
widrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Schadens-
ersatzanspriiche nach sich ziehen kénnen. *Verletzungen datenschutz-
rechtlicher Vorschriften durch Beschéftigte kénnen entsprechend dem
jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschéftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch
Uber das Ende des Beschaftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 'Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ,
transparent, verstandlich und prazise sowie in klarer und einfacher
Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht
zugénglicher Form zur Verfligung gestellt.

(2) 'Die Unternehmen fiihren ein Verzeichnis (iber die eingesetzten
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehérden auf Anforderung zu-
ganglich. Uberdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne
Grundlage der Unternehmen zur Erfiillung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegeniiber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschitzung

(1) Die Unternehmen prifen insbesondere vor dem erstmaligen oder
maBgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschatzung:

a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Ver-
fahren zur systematischen und umfassenden Auswertung mehrerer
personlicher Merkmale der betroffenen Personen stiitzen, wenn sie
eine Rechtswirkung gegeniiber den betroffenen Personen entfalten
oder diese in &hnlicher Weise erheblich beeintréchtigen, wie beispiels-
weise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leistungspriifung.

b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur
Risiko- oder Leistungsprifung in der Krankenversicherung, zur
Risikopriifung in der Lebensversicherung oder zur Leistungsprii-
fung in der Berufsunféhigkeitsversicherung oder

o

Verfahren zur Prémienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. fir sog. Telematiktarife
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).
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(2) 'Die Entscheidung dariiber, ob eine Datenschutzfolgenabschat-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Griinde dafiir werden
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische MaBnahmen sicher, dass bei der Durchfiihrung der Daten-
schutz-Folgenabschétzungen der Rat der Beauftragten fiir den Da-
tenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte fiir den Datenschutz

(1) "Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften Beauftragte fiir den Datenschutz. 2Sie sind weisungsun-
abhangig und Uberwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen
und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltens-
regeln.®Das Unternehmentragtder Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uberwachen die Einhaltung der Daten-
schutz-Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vor-
schriften einschlieBlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte
fur den Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem
Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Verénde-
rung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 'Dazu kénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaBnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fir den Datenschutz unterrichten und beraten die
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tatigen Beschaftigten Uber die jeweiligen besonderen Erfordernisse
des Datenschutzes.

(5) "Daneben kénnen sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit
auch an die Beauftragten fiir den Datenschutz wenden. 2Anfragen,
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. ®Die fiir
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschaftsfihrungen
der Unternehmen unterstiitzen die Beauftragten fur den Datenschutz
bei der Austibung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln
zu gewahrleisten.

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die fiir die
Aufgabenerfillung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfliigung.

(8) 'Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der fir das Unter-
nehmen zustindigen Aufsichtsbehérde zusammen. 2Sie kénnen sich
dazu jederzeit mit der jeweils zustandigen datenschutzrechtlichen
Aufsichtsbehérde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behdrde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfigung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verst6Ben

(1) 'Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen betroffenen Personen wegen VerstdBen gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverziglich bear-
beiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen
Zwischenbescheid geben. %Ein Bericht tiber die ergriffenen MaBnahmen
kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung erteilt werden,
wenn diese Fristverlangerung unter Beriicksichtigung der Komplexitat
und der Anzahl von Antrégen erforderlich ist. *Die fiir die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.
4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat
er sich umgehend an den Beauftragten fir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschaftsfuhrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie méglich Abhilfe schaffen.

(3) 'Solite dies einmal nicht der Fall sein, kénnen sich die Beauftrag-
ten fur den Datenschutz an die zusténdige Aufsichtsbehdrde fiir den
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter
Benennung der zusténdigen Aufsichtsbehdrde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten

(1) 'Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, z. B. wenn sie unrechtmaBig Ubermittelt worden oder Dritten
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unrechtmaBig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverziglich und méglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die
Verletzung bekannt wurde, die zustandige Aufsichtsbehdrde, es sei
denn, die Verletzung fuhrt voraussichtlich nicht zu einem Risiko fur
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. ?Risiken fiir die
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere
dann, wenn zu befiirchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitats-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschadigung fuhrt.

(2) "Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten einschlieBlich aller im Zusammenhang damit
stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen AbhilfemaBnahmen.
2Diese Dokumentation ermdglicht der Aufsichtsbehérde die Uberpri-
fung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 'Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko flr ihre persén-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. ?Dies erfolgt unverziiglich.
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunichst
MaBnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung kilinftiger
Verletzungen ergriffen werden. “Wiirde eine Benachrichtigung unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Falle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand
mdglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(4) "Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn
der Verantwortliche durch geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko fiir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benachrichtigung
Informationen offenbart wiirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Uiberwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen,
es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der
Benachrichtigung, insbesondere unter Beriicksichtigung drohender
Schaden, gegeniiber dem Geheimhaltungsinteresse Giberwiegen.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt
in klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und enthélt zumindest:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle fur weitere Informationen,

b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,

¢) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen MaBnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen
zur Abmilderung ihrer mdglichen nachteiligen Auswirkungen.
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(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
zuglich Uber Vorfélle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.

(7) 'Die Unternehmen erstellen ein Konzept fiir den Umgang mit
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der héchsten Managementebene des
Unternehmens.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitritt

(1) 'Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden tber
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln Gber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der néchsten Vertragspost in
Textform informiert.

(3) "Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln
erklart, ist die jeweils giiltige Fassung wirksam. Eine Riicknahme des
Beitritts ist jederzeit moglich durch Erklarung gegentiber dem GDV.
3Wenn ein Unternehmen die Riicknahme des Beitritts erklart, wird dies
durch die L&schung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV
dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. “Das Unternehmen wird zudem die
fir das Unternehmen zusténdige Datenschutzbehorde und die Ver-
sicherten Uber die Riicknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsénderung in Bezug auf diese, spatestens aber drei
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.

_ 41 -



	Inhaltsverzeichnis
	Register Elektronikversicherung
	Produktübersicht zur Photovoltaikversicherung
	Allgemeine Bedingungen für die Elektronikversicherung (ABE 2008)
	Klauseln zu den ABE 2008

	Register„Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Datenschutzhinweise
	Code of Conduct (Umgang mit personenbezogenen Daten)




